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Antrag des Ausschusses: 

Der Landtag wolle beschließen 
dem Entwurf einer Gemeindeordnung für 
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liegenden Zusammenstellung ersichtlichen Än
derungen (rechte Spalte) zuzustimmen. 
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Stock. 
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Zusammenstellung 
des 

Entwurfs einer Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(Beilage.1140) 

mit den 

Beschlüssen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen 

Begriff 

Regierungsvorlage 

Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern 

Erster Teil 

Wesen und Aufgaben der Gemeinde 

1. Abschnitt 

Begriff, Benennung und Hoheitszeichen 

Art. 1 

Die Gemeinden sind ursprüngliche Gebiets
körperschaften mit dem Recht, die örtlichen An
gelegenheiten im Rahmen der Gesetze zu ordnen 
und zu verwalten. Sie bilden die Grundlagen des 
Staates und des demokratischen Lebens. 

Name Art. 2 

(1) Die Gemeinden haben ein Recht auf ihren 
geschichtlichen Namen. · 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann 
nach Anhörung einer Vertretung der beteiligten 
Bevölkerung die Namen von Gemeinden und Ge
meindeteilen wegen eines dringenden öffentlichen 
Bedürfnisses ändern. Es bestimmt die Namen neu
gebildeter Gemeinden nach Anhörung einer Vertretung der 
beteiligten Bevölkerung. 

(3) Mit Zustimmung des Staatsministeriums des 
Innern können Gemeinden neben ihrem Namen eine 
Bezeichnung führen oder ihm neu beifügen, die auf 
ihre Vergangenheit oder heutige Bedeutung oder 
auf ihre Lage hinweist. 

Beschlüsse des Ausschusses 

Überschriften 

Unverändert. 

Art. 1 

Unverändert. 
. ' 

Art. 2 

(1) Unverändert. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann nac>h 
Anhörung der beteiligten Bevölkerung die Namen 
von Gemeinden und Gemeindeteilen wegen eines 
dringenden öffentlichen Bedürfnisses ändern. Die 
Gemeinden können entsprechende Anträge stellen. 

(3) (neu) 

Die Namen neug·ehildeter Gemeinden be
stimmt das Staatsministerium des Innem nach Fest
stellung des Mehrheitswillens der beteiligten Be
völkerung. 

(4) (bisher 3) 
Mit Zustimmung des Staatsministeriums des 

Innern können Gemeinden ihrem Namen eine Be
zeichnung beifügen, die auf ihre Vergangenheit oder 
heutige Bedeutung oder auf ihre Lage hinweist. 
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Regierungsvorlage 

Stiidtc und 
Miirkte Art. 3 

(1) Städte und Märkte heißen die Gemeinden, 
die diese Bezeichnung nach bisherigem Recht führen 
oder denen sie durch das Staatsministerium des 
Innern neu verliehen wird. 

(2) Die Bezeichnung Stadt oder Markt darf nur 
an Gemeinden verliehen werden, die nach Ein
wohnerzahl, Siedlung·sform und wirtschaftlichen 
Verhältnissen der Bezeichnung entsprechen. 

(3) Die Stadt' München führt die Bezeichnung 
Landeshauptstadt. 

Wappen und Falrncn; 
Dienstsiegel Art. 4 

(1) Die Gemeinden können ihre geschichtlichen 
Wappen und Fahnen führen. Die Änderung be
stehender und die Annahme neuer Wappen und 
Fahnen bedarf der Zustimmung des Staatsmini
steriums des Innern. 

(2) Gemeinden mit eigenem Wappen führen 
dieses in ihrem Dienstsiegel. Die übrigen Ge
meinden führen in ihrem Dienstsiegel das kleine 
Staatswappen. 

(3) Von Dritten dürfen v\T appen und Fahnen 
der Gemeinde nur mit deren Genehmigung ver
wendet werden. 

2. A b s c h n i t t 

Rechtsstellung und Wirkungskreis 

Kreisungehörigkeit 
nnd Kreisfreiheit Art. 5 

- (1) Die Gemeinden sind kreisangehörig oder 
kreisfrei. 

(2) Kreisfrei sind die Gemeinden, die diese 
Eigenschaft beim Inkrafttreten dieses Gesetzes be
sitzen. 

(3) Mit Zustimmung des Landtags können Ge
meinden von entsprechender Größe imd Bedeutung 
durch Rechtsverordnung der Staatsregierung für 
kreisfrei erklärt werden. Die Rechtsverordnung 
kann finanzielle Verpflichtungen der ausscheiden
den Gemeinde gegenüber dem Landkreis fest
legen. über die vermögensrechtliche Auseinander
setzung entscheidet im Streitfall ein Schiedsgericht, 
das sich aus einem vom Staatsministerium des 
Innern zu bestimmenden Vorsitzenden und· .re 
einem Vertreter des Landk.Teises und der aus
scheidenden Gemeinde zusammensetzt. Der Schieds
spruch hat unmittelbar rechtsbegründende ·wfrkung. 

Beschlüsse des Ausschusses 

Art. 3 

Unverändert. 

·Art. 4 

Unverändert. 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 5 

(1) Unverändert. 

(2) Kreisfrei sind die Gemeinden, die diese 
Eigenschaft beim Inkrafttreten dieses Gesetzes. b€
sitzen. Durcl1 Rechtsverordnung der 'Staatsregierung, 
die der Zustimmung des Landtags bedarf, kö:qnen 
kreisfreie Gemeinden nach Feststellung des Mehr· 
heitswillens der Gemeindebürger auf Antrag wiecler 
einem. Landkreis zugeteilt werden. 

(3) Mit Zustimmung des Landtags köi1nen Ge
meinden mit mehr als 25 000 Einwohnern bei ent
sprechender Bedeutung· nach Anhörung des Kreis· 
tags durch Rechtsverordnung der Staatsregierung 
für kreisfrei erklärt werden. Hie1·hei muß die Lei
stungsfähigkeit des Landkreises gewahrt bleiben. 
Die Rechtsverordnung kann finanzie,lle Verpflich
tungen der ausscheidenden Gemeinde gegenüber 
dem Landkreis festleg·en. über die vermögensrecht-
1 iche Auseinandersetzung entscheidet im Streitfall 
ein Schiedsg·ericht, das sich aus einem vom Staats
ministerium des Innern zu bestimmenden Vorsitzen
den und je einem Vertreter des Landkreises 1rnd del' 
ausscheidenden Gemeinde sowie ·aus zwei rid1ter· 
liehen Mitgliedern der Verwaltungsg·ericl1te zusam
mensetzt. Der Schiedsspruch hat unmittelbar rechts
begriindende Wirkung. 
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Allseitiger 
Wirkungskreis 

Regierungsvorlage 

·Art. 6 

(1) Den Gemeinden steht in ihrem Gebiet die 
Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben zu. Aus
nahmen bedürfen eines Gesetzes. 

(2) Die Gemeindeaufgaben sind eigene oder 
übertragene Angelegenheiten. 

Eigene 
Angclegenbeitcri Art. 7 

(1) Der eigene Wirkungskreis der Gemeinden 
umfaßt alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein
schaft (Art. 83 Abs. 1 der Verfassung), ferner alle 
Jonstigen Angelegenheiten, die das Gesetz den Gemeinden 
zur selbständigen Besorgung zuweist. Bei Zuweisung über
örtlicher Angelegenheiten sind gleichzeitig die notwendigen 
Mittel zu erschließen. • , 

(2) In Angelegenheiten des eigenen Wirkungs
kreises handeln die Gemeinden ·nach eigenem Er
messeJ:\. Sie sind nur an die gesetzlichen Vorschriften 
gebunden. 

übertrngene 
Angclegenbeiten .Art. 8 

(1) Der übertragene Wirkungskreis der Ge
meinden umfaßt alle Angelegenheiten;' die das Ge
setz den Gemeinden zur Besorgung im Auftrag des 
Staates zuweist. Bei der Zuweisung sind gleichzeitig die 
notwendigen Mittel zu erschließen. 

(2) Für die Erledigung übertragener Angelegen
heiten können die zuständigen Staatsbehörden den 
Gemeinden Weisungen erteilen. 

A ufgnben. der 
Kreisverwnltnng Art. 9 

(1) Die kreisfreien Gemeinden erfüllen in iprem 
Gebiet aueh alle Aufgaben, die sonst der Kreis
verwaltung obliegen. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann 
größeren kreisang·ehörigen Gemeinden auf ihren 
Antrag bestimmte Aufgaben der Kreisverwaltung 
übertragen. 

Beschlüsse des Ausschusses 

Art. 6 

Unverändert. 

Eigene 
Angelcgenbeiten Art. 7 

(1) Der eigene Wirkungskreis der Gemeinden 
um.falH alle Angeleg·enheiten der örtlichen Gemein
schaft (Art. 83 Abs. 1 der Verfassung). 

(2) Unverändert. 

(3) (neu) 

Zur Durchführung von Aufgaben des eige-, 
nen Wirkungskreises können die Gemeinden sich 
zu gemeinschaftlichen Verwaltungseinl'iclitungen zu
sammenschließen. 

übertragene 
Angelegenheiten 

< 

Art. 8 

(1) Der übertragene Wirkungskreis der Ge
meinden umfaßt alle Angelegenheiten, die das Ge-· 
setz den Gemeinden zur Besorgung namens des 
Staates oder anderer Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zuweist. ' 

(2) Unverändert. 

(3) (neu) 
Den 'Gemeinden, insbesondere den kreis

freien Gemeinden, können Angelegenheiten zur 
selbständigen Besorgung übertragen werden. Art. 7 
Abs. 2 ist hierbei sinngemäfi anzuwenden. 

(4) (neu) 
Bei der Zuweisung von Angelegenheiten sind 

gleic11zeitig die notwenc~igen Mittel zu erschliefien. 

Art. 9 

(1) Unverändert. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann nacli 
Anhörung des Kreistags größeren kreisangehörigen 
Gemeinden auf ihren Antrag bestimmte Aufgaben 
der Kreisverwaltung übertragen. 
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Regierungsvorlage 

Gemeindegebiet und 
gemeindefreie Gebiete 

3. A b s c h n i t t 

Gemeindegebiet 

Art. 10 

(1) Jeder Teil des Staatsgebietes ist grnndsätzlich 
einer Gemeinde zugewiesen. Die Gesamtheit der zu 
einer Gemeinde gehörenden Grundstücke bildet das 
Gemeindegebiet. 

(2) Grundstücke, die keiner Gemeinde zugewiesen sind 
(gemeindefreie Grundstücke), werden.den angrenzenden 
Gemeinden auf deren Antrag dnrch das Staatsmini
sterium des Innern zugeteilt. 

(3) Die Rechtsverhältnisse der fortbestehenden 
gemeindefreien Gebiete werden durch besonderes 
Gesetz geregelt. 

Bestandsgarantie; Auflösung 
1rnd Gebietsiinderung . Art. 11. 

(1) Die Gemeinden haben .ein Recht auf Bestantl. 
(2) Die Auflösung von Gemeinden und die Um

gemeindung von Gebietsteilen kann gegen den Willen 
der beteiligten Gemein,den. nur . verfügt werden, wenn 
das öffentliche Wohl es zwingend erfordert. Bei der Ände
rung muß die örtliche Verbundenheit der Einwohner und 
die Leistungsfähigkeit der Gemeinden gewahrt bleiben. 

(3) Die zuständige· Behörde (Art. 12) kann eine 
Abstimmung der wahlberechtigten Einwohner des Um
gemeindungsgebietes anordnen. 

Zuständigkeit für 
die Xnderungen Art. 12 

Änderungen im Bestande von Gemeinden ver
fügt unbeschadet des Art. 9 der Verfassung 

1. im Falle der Auflösung oder Neubildung von 
Gemeinden das Staatsministerium des Innern, 

2. im Falle der Umgemeindung m1bewohnter 
Gepietsteile des gleichen Landkreises das 
Landratsamt, 

3. in den übrigen Fällen die Regierung. 

Zeitpunkt und 
Rechtsfolgen · Art. 13. 

(1) Die zuständige Behörde (Art. 12) bestimmt 
den Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Änderung · 
und regelt die mit ihr zusammenhängenden Rechts
und Verwaltungsfragen einschlieRlich des Ort.s-

2 
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B e s c.11 1 ii s s e d e s A tt s s c lt u s s e s 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 10 

(1) Unverändert. 

(2) Gemeindefreie (ausmärkisclie) Gebiete wer
den den angrenzenden Gemeinden auf deren Antrag 
durch das Staatsministerium des Innern nach An
hörung des K1·eistags zugeteilt. 

(3) Unverändert. 

Art. 11 

(1) Unverändert. 
(2) Die. Auflösung von Gemeinden odel'. die Um

hildung von Gebietsteilen kann vei·fügt werden, 
wenn die Mehrhei( der Gemeinde_bürger des betrof
fenen Gebietes dafür s·timmt und die beteiligten Ge
meinderäte einverstanden sind. 

(3) (neu) 
Durch Rechtsverordnung der Staatsregierung, 

die der Zustimmung des Landtags ·bedarf, kann die 
Auflösung vqn Gemeinden gegen deren Willen und 
die Neubildung verfügt werden. 

(4) (neu) 
Die Umgemeindung von Gebietsteilen kann 

gegen den Willen der heteiligfen Geri1ehiden ver
fügt werden, wenn das öffentliche Wohl es erfordert. 

(5) (bisher 3) 
Die zuständige Behörde (Art. 12) muß im 

Falle des Abs.· 4 eine. Abstimmung der Gemeinde-
bürger des Umgemeindungsgebietes anordnen. . 

Zuständigkeit fiir 
die Änderungen Art. 12 

. I 

Änderungen im Bestande von Gemeinden ver
fügt l~nbeschadet des Art. 9 der Verfassung 

·,, 

1. im Falle der Auflösung oder der Neubildung 
von Gemeinden das Staatsministerium des 
Innern vorbehaltlich Art. 11 Abs. 3, 

2. unverändert. 

3. unverändert. 

Art. 13 

Unverändert. ... 
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Regierungsvorlage 

rechts. Sie kann insbesondere eine Neuwahl oder 
Ergänzung der gemeindlichen Vertretungsorgane für 
den Rest der Wahlzeit anordnen. ' 

(2) über die vermögensrechtliche Auseinander
setzung entscheidet im Streitfall ein Schiedsgericht, 
das sich aus einem vom Staatsministerium des 
lnnern zu bestimmenden Vorsitzenden und je einem 
gewählten Vertreter der beteiligten Gemeinden zu
sammensetzt. Die Entscheidung' hat unmittelbar 
rechtsbegründende Wirkung. 

(3) Soweit der Aufenthalt V o'raussetzung für 
Rechte oder Pfliehten ist, gilt der vor der Änderung 
liegende Aufenthalt in dem. um.gemeindeten Gebiet 
als Aufenthalt in der neuen Gemeinde. 

Beknnntmnchung; 
Gebiihren Art. 14 

(1) Entscheidungen über Änderungen im. Be
stande von Gemeinden sind im. Bayerischen Staats
anzeiger bekanntzumaehen. 

(2) Für Rechtshandlungen, die aus Anlaß solcher 
Änderungen erforderlich sind, werden öffentliche 
Abgaben und Gebühren des Landes nicht erhoben. 

Einwohner 
und 'Bürger 

/ 

4, Ab s c h n i tt 

Gemeindeangehörige 

Art. 15 

(1) Gemeindeangehörige sind alle Gemeinde
einwohner. Sie haben gegenüber "der Gemeinde die 
gleichen Rechte und Pfliehten. Ausnahmen bedürfen · 
eines besonderen Rechtstitels. 

(2) Gemeindebürger sind die Gemeindeauge.hö
rigen, die das Wahlrecht für die Gemeindewahlen be
sitzen. 

Ehrenbürgerrecht Art. 16 

(1). Die Gemeinden können Persönlichkeiten, 
die sich um sie besonders verdient gemacht haben, 
zu Ehrenbürgern ernennen. Die Ernennung von 
Ausländern zu Ehrenbürgern bedarf der Zustim
mung des Staatsministeriums des Innern. 

(2) Die Gemeinden können die Ernennung zu 
Ehrenbürgern wegen unwürdigen Verhaltens 
widerrufen; der Beschluß bedarf einer Mehrheit 
von 2/s .der abstimmungsberechtigten Mitglieder des 
Gemeinderats. 

Wahlrecht, 
Abberufungsrecht Art. 17 

(1) Die Gemeindebürger wählen den Gemeinde
rat, in Gemeinden bis zu 20 000 Einwohnern auch den 
ersten Bürgermeister. 

(2) Auf schriftlichen Antrag eines Drittels der Ge
meindebürger können der ehrenamtliche erste Bürgermeister 
oder die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitg.lieder in ihrer 
Gesamtheit oder be.ide vor Ablauf der Wahlzeit durch die 
Gemeindebürger abbet:t.fen werden, wenn die Mehrheit der 

Beschlüsse des Ausschusses 

Art. 14. 

Unverändert. 

4. A b s c h n i t t 

Rechte und Pflichten der Gemeindeangehörigen 

Art. 15 
' (1) Unverändert 

(2) Gemeindebürger sind die Gemeindeangehö
rigen, die in ihrer Gemeinde das Recht, an den 
Gemeindewahlen teilzunehmen, besitzen. 

Art. 16 

(1) Unverändert. 

(2) Die Gemeinden können die Ernennung zu 
Ehrenbürgern wegen unwürdigen Verhaltens 
widerrufen; der Beschluß bedarf einer Mehrheit 
:von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Ge
meinderats. 

Wahlrecl1t, 
Abberufu11gsrccl1t Art. 17 

(1) Die Gemeindebürger wählen den Gemeinde
rat und mit der Mehrheit der abgegebenen giiltigen 
Stimmen den ersten Bürgermeister. 

(2) Entfällt. 
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'Wahlber,echtigten dem zustimmt. Der Antrag ist während 
der 'Wahlzeit nur einmal, frühestens ein Jahr nach ihrem 
Beginn zulässig. Die Einzelheiten des Verfahrens regelt das 
Gemeindewahlgesetz und die ·Gemeindewahlordnung. 

Mitbcrntungsrecht 
(Bürgerversnmmlung) Art. 18 

(1) In ,jeder Gemeinde hat der erste Bürger
meister mindestens einmal jährlich, auf Verlangen 
des Gemeinderats auch öfter, eine Blirgerversamrn
lung zur Erörterung gemeindlirher Angelegenheiten 
einzuberufen. Den Vorsitz in der Versammlung 
führt der erste Bürgermeister oder ein von ihm 
bestellter Vertreter. 

(2) In größeren Gemeinden sollen Biirgerver
sammlungen auf Teile des Gemeindegebiets be
schränkt werden. 

(3) E'.1-_tschließungen der Bürgerversammlungen 
müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten vom 
Gemeinderat behandelt werden. 

Sachentscheid der 
Gemeindebürger Art. 19 

(1) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sind der Ent
scheidung der Gemeindebürger zu unterstellen (Gemeinde
entscheid), wenn der Gemeinderat dies mit. Zweidrittel
mehrheit beschließt oder ein Viertel der Gemeindebürger 
dies schriftlich beantragt (Gemeindebegehren). Der Antrag 
der 'Gemeindebürger muß bestimmt sein. Ihm muß ein aus
gearbeiteter Plan für die Aufbringung der erforderlichen 
Mittel sowie eine kurze Begründung beigefügt werden. 

(2) über den Gemeindehaushalt, über das Gemeinde
vermögen und über gemeindliche Abgaben und Gebühren 
findet kein Gemeindeentscheid statt. Gleiches gilt für An
gelegenheiten, die während der Amtszeit des Gemeinderats 
bereits Gegenstand eines Gemeindeentscheids waren. Ge
meindeentscheide, durch die ein gesetzwidriger Erfolg her
beigeführt werden soll, sind unzulässig. 

(3) über die Zulässigkeit eines Gemeindebegehrens be
schließt der Gemeinderat. Wird ein Gemeindeentscheid 
durchgeführt, so hat der Gemeinderat den Gemeindebürgern 
st'ine Auffassung kurz und sachlich darzulegen. Ein Ge
meindeentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat von sich 
aus die im Gemeindebegehren beantragten Maßnahmen 
beschließt. 

(4) Die Einzelheiten des Verfahrens regeln Gemeinde
wahlgesetz und Gemeindewahlordnung. 

(5) Der Gemeinderat trifft die zum Vollzug eines Ge
meindeentscheids erforderlichen Maß nahmen. 

l!:ltrennmtlid1e 
Tütigkeit Art. 20 

(1) Die wählbaren Gemeindebürger nehmen 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes an der Ver
waltung der Gemeinde teil. Sie sind zur Übernahme 
gemeindlicher Ehrenämter verpflichtet. 

,.., 
(2) Die Gemeindebürger können die Übernahme 

von Ehrenämtern nur aus wichtfgen Gründen ab
lehnen. Als wichtige1· Grund ist es insbesondere 

2* 

Beschliisse des Ausschusses 

Mitberatnngsrccl1t 
(BiiI·gcrversammlung) Art. 18 

7 

(1) In jeder Gemeinde hat der erste Bürger
meister mindestens einmal jährlich, auf Verlangen 
des Gemeinderats auch öfter, eine Bürgerversamm
lung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten 
einzuberufen. Das Wort können grundsätzlich nur 
Gemeindebürger erhalten. Ausnahmen kann die 
Biirgerversammlung beschließen. Den Vorsitz in der 
Versammlung führt der er11te Bürgermeister oder 

. em von ihm bestellter Vertreter. 
(2) Unverändert. 

(3) Empfehlungen der Bürger~ersammlungen 
müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten vom 
Gemeinderat behandelt werden. 

Eltre11nmtlid1e 
Tütigkeit 

Art. 19 

Entfällt. 

Art. 20 

(1) Die zu den Gemeindeämtern wählbaren 
Gemeindebürger nehmen nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes an der Verwaltung der Gemeinde 
teil. Sie sind zur Übernahme gemeindlicher Ehren
ämter verpflichtet. 

(2) Die wählbaren Gemeindebürger können die 
Übernahme von Ehrenämtern nur . aus wichtigen 
Gründen ablehnen. Als wichtiger Grund ist es ins-
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anzusehen, wenn der Verpflichtete durch sein Alter, 
seine Berufs- oder Familienverhältnisse, seinen Ge
sundheitszustand oder sonstige in seiner Person 
liegende Umstände an der Übernahme des Amtes 
verhindert ist. Die S'taatsregierung kann den Beamten 
und Angestellten des Staates die Übernahme aus zwingen-
den dienstlichen Gründen untersagen. · 

(3) Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet 
der Gemeinderat. Er kann die unbegründete Ab
lehnung von Ehrenämtern mit Geldbußen bis zu 
500 DM ahnden. 

(4) Die Vorsduiften in Abs. 2 und 3 gelten ent
sprechend für die Niederlegung von Ehrenämtern. 

Sorgfalts- und 
Versdlwiegenheitspllidlt; 
Au!wnndsentsdliid1gung Art. 21 

(1) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger sind 
zur gewissenhaften Wahrnehmung der ihnen über
tragenen Obliegenheiten verpflichtet. Sie müssen 
amtliche Angelegenheiten geheimhalten, wenn die 
Verschwieg;enheit durch Gesetz vorgeschrieben oder 
nach der Natur der Sache erforderlich ist. Sie dürfen 
die Kenntnis geheimzuhaltender Angelegenheiten 
.aicht unbefugt verwerten. Zuwiderhandlungen gegen 
diese Verpflichtungen können vom Gemeinderat mit 
Geldbußen bis zu 500 DM geahndet werden. Die 
Verpflichtungen nach Satz 2 und 3 bestehen auch 
nach Beendigung des Ehrenamtes fort. 

(2) Ehrenamtlich tätigen Gemeindebürgern 
kann eine angemessene Aufwandsentschädigung 
gewährt werden. Das Nähere wird durch Gemeinde
satzung bestimmt. 

Benutzung ölfentlidler 
Einriditungen, Tragung 
der Ge.meindelnsten Art. 22 

(1) AÜe Gemeindeangehörigen sind nach den 
bestehenden allgemeinen Vorschriften berechtigt, 
die öffentlichen Einrichtungen d.er Gemeinde zu 
benutzen. Sie sind verpflichtet, die Gemeindelasten 
zu tragen. · 

(2) Auswärts wohnende Personen haben für 
ihren Grundbesitz oder ihre gewerblichen Nieder
lassungen im Gemeindegebiet gegenüber der Ge
meinde die gleichen Rechte und" Pflichten wie ein
heimische Grundbesitzer und Gewerbetreibende. 

(3) Die Vorschriften in Abs. 1 und 2 finden auf 
ortsansässige juristische Personen und Personen
vereinigungen entsprechende Anwendung. 

(4) Die Benutzung der öffentlichen, dem Ge
meingebrauch dienenden Einrichtungen steht nad1 
Maßgabe der bestehenden Vorsdiriften jedermann 
zu. 

Umfang der 
Gemeindehoheit 

5. Ab s c h n i tt 

Gemeindehoheit 

Art. 23 

(1) Die Hoheitsgewalt der Gemeinde umfaßt 
das Gemeindegebiet und seine Bewohner (Gemeinde
hoheit). 

Beschlüsse des Ausschusses 

besondere anzusehen, wenn der Verpflichtete durch 
sein Alter, seine Berufs- oder Yamilienverhältnisse, 
seinen Gesundheitszustand oder sonstige in seiner 
Person liegende Umstände an der Übernahme des 
Amtes verhindert ist. 

(:3) U n veriindert. 

(4) Unverändert. 

Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspllidlt; 
Aufwandsentscliädigung Art. 21 

(1) Ehrenamtlich tätige Ge1heindebürger sind 
zur gewissenhaften Wahrnehmung der ihnen über
tragenen Obliegenheiten verpflichtet. Sie müssen 
amtliche Angelegenheiten geheimhalten, wenn die 
Verschwiegenheit durch Gesetz vorgeschrieben, nach 
der Natur der Sache erforderlich oder durch den 
Gemeinderat beschlossen ist. Sie dürfen die Kennt
nis geheimzuhaltender Angelegenheiten nicht un
befugt verwerten. Zuwiderhandlungen gegen diese 
Verpflichtungen können, unbeschadet der zivil~. und 
strafrechtlichen Haftung, vom Gemeinderat mit Geld
bußen bis zu 500 DM geahndet werden. Die Ver
pflichtungen nach Satz 2 und 3 bestehen auch nach 
Beendigung des Ehrenamtes fort. 

(2) Ehrenamtlidi tätigen Gemeindebürgern kann 
eine angemessene Aufwandsentschädigung gewährt 
werden. Das Nähere wird durch Gemeindesatzung 
bestimmt. Angestellte und Lohnarbeiter haben 
außerdem noch Anspruch auf Entsc11ädigung für den 
entgangenen Gehalt oder Lohn. 

Art. 22 

(1) Unverändert. 

(2) Auswärts wohnende Personen hab~n. für 
ihren Grundbesitz oder ihre gewerblichen Nieder
lassungen im Gemeindegebiet gegenüber der Ge
meinde die gle"ichen Rechte und Pflichten wie orts
ansässige Grundbesitzer und Gewerbetreibende. 

(3) Die Vorschriften in Abs. 1 und 2 finden auf 
juristische Personen und Personenvereinigungen 
entsprechende Anwendung. 

(4) Unverändert. 

Umfang der 
Gemeindehoheit 

überschrif t 

Unverändert. 

Art. 23 

(1) Die Hoheitsgewalt der Gemeinde umfaßt das 
Gemeindegebiet und seine gesamte Bevölkerung 
(Gemeindehoheit). 
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(2) Die Gemeinden können zur Aufbdngung 
der für ihre Aufgaben nötigen Mittel im Rahmen 
der Gesetze Abgaben erheben. 

Ortsrecht Art. 24 
/ 

Die Gemeinden können zur Regelung ihrer 
Angelegenheiten örtlich verbindliche Vorschriften 
(Satzungen) erlassen. Satzungen zur Regelung über
tragener Angelegenheiten und örtliche Strafvor
schriften sind nur in den gesetzlich bestimmten 
Fällen zulässig. In den Strafvorschriften muß auf 
ihre besondere Rechtsgrundlage hingewiesen sein. 

·Inhalt der 
Satzungen Art. 25 

• · · \ In den Satzungen können die Gemeinden 
inshe1:i, -lere 

1. die . 1~ützung ihres Eigentums und ihrer 
öffenth'-1ien Einrichtungen regeln und Ge
bühren für die Benützung festsetzen, 

2. aus Gründen des öffentlichen Wohles den An
schluß an Wasserleitung;, Kanalisation, Müll
und Fäkalienabfuhr, Straßenreinigung und 
ähnliche der Volksgesundheit dienende Ein
richtungen vorschreiben und die Benützung 
dieser Einrichtungen sowie der Schlachthöfe 
und Bestattungseinrichtungen zur Pflicht 
maehen, 

3. Gemeindedienste (Hand- und Spaimdienste) 
zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unter 
angemessener Berücksichtigung der wirtschaft
lichen Verhältnisse der Pflichtigen anordnen. 

(2) In den Satzungen kann die Ersatzvornahme 
auf Kosten säumiger Verpflichteter für zulässig er
klärt werden. Auch kann durch örtliche Stil'afvor
schrift für jeden Fall der Zuwiderhandlung Geld
strafe bis zu 150 DM angedroht werden. 

(3) Kirchliche Einrichtungen fallen nicht unter die 
Absätze 1 und 2. 

Genehmigungs- und 
Vorlngepflicbt Art. 26 

(1) 'Satzungen können nicht mit rückwirkender Kraft 
erlassen werden. 

(2) Satzungen nach Art. 25 Abs. 1 Nr. 2 und 3 bed1Jr~ 
fen der Genehmigung. 

9 

Beschlüsse des Ausschusses 

(2) Unverändert. 

(3) (neu) 
Der Staat hat den Gemeinden zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben weitere Mittel im Rahmen des 
Staatshaushaltes zuzuweisen. 

Ortsrecht Art. 24 

Die Gemeinden hab~n zur Regelung ihrer An
gelegenheiten örtlich verbindliche Vorschr~ften 
(Satzungen) zu erlassen. Satzungen zur Regelung 
übertragener Angelegenheiten und örtliche Straf
vorschriften sind nur in den gesetzlich bestimmten 
Fällen zulässig. In den Strafvorschriften muß auf 
ihre besondere Rechtsgrundlage hingewiesen sein. 

Inl1alt der 
Satzungen Art. 25 

(i) In den Satzungen können die Gemeinden . 
insbesondere 

1 

1. Unverändert. 

2. Unverändert. 

3. Gemeindedieiiste (Hand- und Spanndienste) 
zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unter 
angemessener Berücksichtigung der persön
liclien Verhälfnisse der Pflichtigen anordnen. 

(2) Unverändert. 

(3) Ein Benutzungszwang nach Abs. 1 und 2 
darf nicht zum Nachteil von Einrichtungen der Kir
Chen, anerkannter Religionsgemeinschaften oder 
solcher weltans.chaulicher Gemeinscliaften verfügt 
werden,· deren Bestrebungen den allgemein gelten
den Gesetzen niclit widerspreclien. Voraussetzung 
ist, daß diese Einriclitungen unmittelbar religiösen 
oder weltanscliaulichen Zwecken dienen. 

Genehmigungs· und 
Vorlagepfficht Art. 26 

(1) Satzungen mit rückwirkender Kraft (mit 
Ausnahme der Haushaltssatzung) und Satzungen 
nach Art. 25 Ahs. 1 Nr. 2 und 3 bedürfen der· Ge
nehmigung. 
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(3) Nicht genehmigungspflichtige Satzungen sind 
spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten 
der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 108) vorzulegen. 

Inkrafttreten;. 
bindende Kraft Art. 27 

Die Satzungen müssen den Tag bestimmen, 
an dem sie in Kraft treten. Sie sind in ortsüblicher 
Y.,T eise bekanntzumachen. 

Verwal tnngsverfügungen, 
Zwangsmaßnahmen Art. 28 

Die Gemeinden können im eigenen und über
tragenen Wirkungskreis die zur Durchführung 
von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Satzungen 
notwendigen V<erfügungen an bestimmte Personen 
erlassen und unter Anwendung der gesetzlichen 
Zwangsmittel vollziehen. 

Geldbußen und Kosten Art. 29 

Die auf Grund dieses Gesetzes rechtskräftig 
festgesetzten Geldbußen und Kosten der Ersatz
vornahme werden wie Gemeindeabgaben bei
getrieben. 

Zweiter Teil 

Ver~assung und Verwaltung der Gemeinde 

1. Abschnitt 

Gemeindeorgane und ihre Hilfskräfte 

Art. 30 

Die Gemeinde wird durch den Gemeinderat 
·verwaltet, soweit nicht die Gemeindebürger unmittelbar 
iiber Gemeindeangelegenheiten beschließen (Art.19) oder 
der erste Bürgermeister selbständig entscheidet 
(Art. 38). 

a) D e r Ge m e i n d e r a t u n d s e i n e 
Ausschüsse 

Rechtsstellung, Aufgaben 
des Gemeinderats Art. 31 

·(1) Der Gemeinderat ist die Vertretung der 
Gemeindebürger. Er führt in Städten die Bezeich
nung Stadtrat, in Märkten die Bezeichnung Markt
gemeinderat. 

(2) Der Gemeinderat entscheidet über alle An
gelegenheiten, für die nicht beschließende Aus
schüsse (Art. 33) bestellt sind. 

(3) Der Gemeinderat überwacht die gesamte 
Gemeindeverwaltung, insbesondere auch die Aus
führung seiner Beschlüsse. 

Zusammensetzung 
des Gemeinderats Art. 32 

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem ersten 
Bürgermeister, einem oder zwei weiteren Bürgermeistern 
und den Gemeinderatsmitgliedern. 

Beschlüsse des Ausichusses 

(2) (bisher Abs. 3) 

Unverändert. 

Art. 27 

Unverändert. 

I 

Art. 28 

Unverändert. 

Art. 29 

(1) Unverändert. 

(2) (neu) 
Geldstrafen gemäß Art. 25 Abs. 2 fließen 

in die Gemeindekasse. 

Überschriften. 

Unverändert. 

Art. 30 

Die Gemeinde wird durch den Gemeinderat ver-" 
waltet, soweit nicht ·der erste Bürgermeister selb
ständig entscheidet (Art. 38). 

Überschrift. 
Unverändert. 

Art. 31 

(1) Unverändert. 

(2) Der Gemeinderat entscheidet im Rahmen 
des Art. 30 über alle Angelegenheiten, für die nicht 
beschließende Ausschüsse (Art. 33) bestellt sind. 

(3) Unverändert. 

Zusammensetzung 
des Gemeinderats Art. 32 

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem ersten 
Bürgermeister und den Gemeinderatsmitgliedern. · 
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(2) Die Gemeinderatsmitglieder werden, vor
behaltlich des Art. 41, in ehrenamtlicher Eigenschaft 
auf die Dauer von vier Jahren berufen. Ihre Zahl, 
einschließlich ehrenamtlicher weiterer Bürger
meister, beträgt in Gemeinden 

mit einer Einwohnerzahl bis zu 500 Einw. 6, 
mit mehr als 500 

" " 1000 
" 

8, 

" " " 
1000 

" " 
3000 

" 
· 10, 

" 3000 
" " 10000 16, 

" " " 
10000 20000 

" 
20, 

" " " 
20000 

" " 
50000 32, 

" " " 
50000 

" " 
200000 

" 
42, 

in Gemeinden mit mehr als 200000 50. 

(3) Ehegatteii, Eltern und Kinder sowie Ge
schwister dürfen nicht gleichzeitig dem Gemeinde
rat angehören. Besteht oder entsteht ein familien
rechtliches Verhältnis dieser Art zwischen. dem 
ersten Bürgermeister und einem Gemeinderatsmit
glied, so scheidet letzteres aus. Dies gilt auch im 
Falle einer Neu- oder Nachwahl des ersten Bürger
meisters. Von mehreren Gemeinderatsmitgliedern 
scheidet aus, wer die geringere Stimmenzahl er
halten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 
das Los. 

Aufgaben der 
Ausschüsse Art. 33 

(1) Der Gemeinderat kann vorberatende Aus
sch i.isse bilden. 

(2) Tu Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern 
kann der Gemeinderat die Verwaltung bestimmter 
Geschäftszweige oder die Erledigung einzelner An
gelegenheiten beschließenden Ausschüssen (Ge
meindesenaten) übertragen. Dies gilt nicht für An
gelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde 
der Genehmigung bedarf, ferner für die Beschluß
fassung über den Gemeindehaushalt und über die 
allgemeine Regelung der Bezüge der Gemeinde
bediensteten .. 

(3) Beschließende Ausschüsse erledigen die 
ihnen übertragenen Angelegenheiten an Stelle des 

11 

Beschliisse des Ausschu~ses 

(2) Die Gemeinderatsmitglieder werden, vor
behaltlich des Art. 41, in ehi'enamtlicher Eigenschaft 
auf die Dauer von vier Jahren berufen. Ihre Zahl, 
einschliefllich ehrenamtlicher weiterer Bürger
meister, beträgt in Gemeinden 
mit einer Einwohnerzahl bis zu 
mit mehr als 3 000 bis zu 
" " " 20 000 „ „ 
" " " 50 000 „ " 

3 000 Einw. 6-10, 
20 000 " 8-20, 
50 000 " 16-;~2, 

100 000 „ 26-42, 
und mit mehr als- 100 000 " 30-60. 

(3) (neu) 
Die Zahl bestimmt der Gemeinderat in einer 

Satzung, die innerhalb eines Jahres nach einer 
Neuwabl für die kommende Wahlperiode zn er
lassen ist. · 

(4) (bisher 3) 
Unverändert. 

(5) (neu) 
Alle Mitglieder des Gemeinderats eind hei · 

der ersten nach ihrer Bemfung stattfindenden öffent
lichen Sitzung· in feierlicher Form zu vereidigen, 
Der von ihnen zu "leistende Eid lautet: 

Ich schwöre T1·eue der Verfassung des :Frei
staates Bayern, Achtung . den Gesetzen und 
gewissenhafte Erfüllung meiner Aufgabe, ich 
schwöre, die Rechte und Pflichten der Selbst
verwaltung zu wahren und zu erfüllen, so 
wahr mir Gott helfe. 

Die Eidesleistung nimmt der Bürgermeister ab, 
der seinerseits vorher von dem ältesten Mitglied des 
Gemeind_erats auf die gleiche Eidesformel vereidigt 
wird. Der Eid kann auch in nicMreligiöser Form ge
leistet werden. 

Art 33 

(1) Unverändert. 

(2) Unverändert. 

(3) Bescb.lie.ßende Ausschüsse erledigen die 
ihnen übertragenen Angelegenheiten an Stelle d~s 
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Gemeinderats. Dieser kann ihre Beschlüsse aufheben 
oder ändern, soferne nicht aus den Beschlüssen erwach
sene Rechte Dritter hierdurch beeinträchtigt werden. Eine 
Nachprüfung durch den Gemeinderat muß erfolgen, 
wenn der erste Bürgermeister oder ein Drittel der 
stimmberechtigten Ausschußmitglieder dies binnen 
einer vVoche beantragt. 

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit 
auflösen. 

Zusammensetzung 
der Ausschüsse, Vorsitz Art. 34 

(1) Die Zusammensetzung der Ausschüsse regelt 
der Gemeinderat in der Geschäftsordnung (Art. 46). 
In den Ausschüssen mlissen die Minderheiten ver
hältnismäßig vertreten sein. Gemeinderatsmitglieder 
können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter 
in die Ausschüsse zusammenschließen. 

(2) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister, einer seiner Stellvertreter oder ein 
vom Gemeinderat bestimmtes Gemeinderatsmitglied. 

b) Der erste Bürgermeister und seine 

Stellvertreter 

Amtsdnuer; Hnupt· 
oder Ehrenamt Art. 35 

(1) Der erste Bürgermeister wird in Gemeinden bis zu 
20 000 Einwohnern in ehrenamtlicher, in den anderen Ge
meinden in ehrenamtlicher oder hauptamtlicher Eigenschaft 
gewählt. In Gemeinden über 20 000 Einwohnern wählt den 
ersten Bürgermeister der Gemeinderat. Dieser entscheidet in 
solchen Gemeinden auch darüber, ob der erste Bürgermeister 
ehrenamtlich oder hauptamtlich sein soll. Die Amtszeit 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters entspricht der 
Wahlzeit des Gemeinderats; die Amtszeit hauptamt
licher Bürgermeister beträgt 6 Jahre. 

(2) Der erste Bürgermeister führt in kreis
freien Gemeinden die Amtsbezeichnung , Oberbür· 
germeister. 

(3)· Der Gemeinde~at wählt einen oder zwei 
weitere Bürgermeister. 

(4) In Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwoh
nern mttß einer der Bürgermeister hauptamtlich an
gestellt werden. 

(5) Ehrenamtliche weitere Bürgermeister sind vom 
Gemeinderat für die Dauer seiner Wcihlzeit aus seiner 
J.1z°tte zu wählen. 

Beschliisse des Ausschusses 

Gemeinderats. Dieser kann ihre Beschlüsse auf
heben oder ändern. Soweit ein Bescliluß die Rechte 
Dritter berührt, wird er erst nach Ablauf einer Frist 
von einer Woche wirksam. Eine Nachprüfung durch 
den Gemeinderat muß erfolgen, wenn der erste 
Bürgermeister oder sein Stellvertreter im Ausschuß, 
ein Drittel der stimmberechtigten Ausschußmit
glieder oder ein Viertel der. Gemeinderatsmitglieder 
<lies binnen einer Woche beantragt. 

(4) Unverändert. 

Zusnmmensetzung 
der Ausschüsse,. Vorsitz Art. 34 

(1) Die Zusammensetzung der Ausschüsse regelt· 
der Gemeinderat in der Geschäftsordnung (Art. 46). 
In den Ausschüssen müssen die Fraktionen verhält
nismäßig vertreten sein. Gemeinderatsmitglieder 
können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter 
in dieAusschüsse zusammenschließen. Gemeinderats
mitglieder, die im Dienste de1· Gemeinde stehen, 
können einem für ihr Arbeitsgebiet zuständigen, 
beschließenden Ausschuß nicht angehören. 

(2) Unverändert. 

Amtsdauer; Haupt
oder Ehrenamt 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 35 

(1) Der erste Bürgermeister ist eh:renamtlich 
oder berufsmäßig tätig. Hierüber entscheidet der 
Gemeinderat. Die Entscheidung ist in einer Satzung 
niederzulegen, die spätestens ein Jahr vor der Bür
germeisterneuwahl für die kommen~e Wahlperiode 
des Bürgermeisters zu erlassen ist und der Zustim· 
mung von zwei Dritteln der stimmberechtigten Ge
meinderatsmitglieder bedarf. I\:ommt eine Zwei
drittelmehrheit nicht zustande, so ist der erste Bür
germeister ehrenamtlich tätig, Die in der Satzung 
n~edergelegte Regelung kann nur mit einer Zwei
drittelmehrheit des Gemeinderats geändert werden. 
Die Amtszeit des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
entspricht der Wahlzeit des Gemeinderats; die Amts
zeit des berufsmäßigen ersten Bürgermeisters be
trägt 6 Jahre. 

(2) Unverändert. 

(3) Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte 
für die Dauer seiner Waltlzeit einen oder zwei 
weitere Bürgermeister. 

(4) In Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwoh
nern soll einer der Bürgermeister berufsmäßig an

, gestellt werden. 
(5) Entfällt. 
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llegleruttgsvorlag~ 

Regelung des 
Dienstverhältnisses . Art. 36 

(1) Ehrenamtliche Bürgermeister haben An
spruch auf einen vom Gemeinderat festzusetzenden 
ang·emessenen Bezug. 

(2) Für die besoldungs- und versorgungsrechtlichen 
Verhältnisse der hauptamtlichen Bürgermeister werden 
durch Gesetz allgemeine Richtlinien aufgestellt. 
Im Rahmen dieses Geseizes regelt der Gemeinde
rat das Dienstverh~iltnis durch Abschluß eines 
Dienstvertrages. Mit dem Beschluß über die Berufung 
eines hauptamtlichen Bürgermeisters ist die Beschlußfassung 
über den Inhalt des Dienswertrages zu verbinden. Die 
Bedingungen des Vertrages mlissen angemessen sein. 

Vollzug der Besc11liisse 
clcs Gemeinderats Art. 37 

. , 1 

Der erste Bürgermeister führt den Vorsit~-im 
Gemeinderat und vollzieht seine Beschlüsse. So·weit 
er persönlich beteiligt ist, handelt sein Vertreter. 

Einfacl1e und dringlic11e 
Gescl1äfte; Dienstaufsidit Art. 38 

(1.) Einfache Geschäfte der laufenden Verwal
tung kann der erste Bürgermeister in eigener Zu
ständigkeit besorgen. Der Gemeinderat kann hiefür 
Richtlinien aufstellen. · 

(2) Der erste Bürgermeister ist befugt, an Stelle 
des Gemeinderats oder eines Ausschusses dringliche 
Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Ge
schäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Gemeinde
rat oder dem Ausschuß in der nächsten Sitzung , 
Kenntnis zu geben und seine Genehmigung zu er
holen. Rechte Dritter aus solchen Handlungen des 
Bürgermeisters bleiben unberührt. · 

(3) Der erste Bürgermeister führt die Dienst
auf sieht über die Beamten, Angestellten und Ar
beiter der Gemeinde. 

Verpfliditungsgescl1üfle 
Vertretung cler Ge
meinde nacl1 außen, Art. 39 

(1) Der erste Bürgermeister vertritt die Ge
meinde nach außen. 

(2) Erklärungen, durch welche die Gemeinde 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Die Erklärungen sind durch den ersten Bürger
meister oder seinen Stellvertreter unter Angabe der 
Amtsbezeichnung handschriftlich zu unterzeichnen. 
Sie .können auf Grund einer den vorstehenden Er
fordernissen entsprechenden Vollmacht auch von 
Gemeindebediensteten irnterzeichnet werden. 

Stellve1·tretung; tlber
trnguug von Befugnissen Art. 40 

(1) Die weiteren Bürgermeister vertreten den 
ersten B iir germeister im Falle seiner Verhinderung 
in ihrer Reihenfolge. Die weitere Stellvertretimg regelt 
der Gemeinderat. 

(2) Der erste Bürgermeister kan:h im Rahmen 
der Geschäftsverteilung (Art. 47) einzelne seiner 

a. 

H e s c li 1 Ü· s s e cl e s A u s s c 1i u s s e s 

Regelung de~ 
Dienstverhältnisses Art. 36 
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(1) Ehrenamtliche Bürgermeister haben An
spruch auf eine vom Gemeinderat festzusetzende 
angemessene Aufwandsentschädigung. Illre Höhe 
bemißt sich .nach den Richtlinien des Gesetzes über' 
die Besoldung nnd Versorgung der Bürgermeister. 

(2) Für die »esolchmg und Versorgung der be
rufsmäßigen Bürgermeister werdep durch Gesefa 
allgemeine Richtlinien a·ufgestellt. Im Rahmen die
ses Gesetzes regelt der Gemeinderat das Dienstver-. 
hältnis durch Abschluß eines Dienstvertrages. Die 
Grundbedingungen des Dienstvertrages für den be· 
rufmäfügen Bürgermeister sind in der Satzung fest
zulegen. Die Bedingungen des Vertrages müssen 
angemessen sein . 

"" ·. Einfacl1e und dl. 'icl1e 
Gescl1äfte; Diensi, ·,icl1t 

Art. 37 

Unverändert 

Art. 38 

(1) Einfach ... Gescl1ä.fte der laufenden Verwal
tung kann der eu;te Bürgermeister in eigener Zu
ständigkeit besorgen. Der Gemeinderat stellt hier
für Richtlinien auf. 

(2) Unverändert. 

\ 
(3) Unverändert. 

Art. J9 

Unverändert. 

Stellvertretung; Vber
fragung von Befugnissen Art. 40 

(1) Die weiteren Bürgermeister vertreten den 
ersten Bürgermeister im Falle seiner V er hinderung 
in ihrer Reihenfolge. Die weiteren Stellvertreter he· 
stimmt der Gemeinderat aus seiner Mitte. 

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen 
der Geschäftsverteilung (Art. 47) einzelne seiner Be-
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Befugnisse den weiteren Bürgermeistern, mit ,deren 
Zustimmung auch einein Gemeinderatsmitglied und 
in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 
einem Gemeindebediensteten übertragen. 

c) Die hau p t amtlichen Gemeinderats -
mitglieder 

Zahl; Vorbildung , Art. 41 

(1) In Gemeinden mit mehr als 10 000 Ein
wohnern kann der Gemeinderat hauptamtliche Ge
meinderatsmitglieder zuwählen. Diese haben nur 
beratende Stimme. 

(2) Die zulässige Höchstzahl der hauptamtlichen Ge-
meinder,atsmitglieder beträgt 

in Gemeinden bis zu 20 000 Einw. 1, 

" " " " 
50 000 

" 
4, 

" " " " 
100 000 6, 

" " " 
200 000 8, 

" " " 
500 000 

" 
10, 

" " mit mehr als 500 000 12. 

(3) Hauptamtliche Gemeinderatsmitglieder wer~ 
den auf höchstens 10 Jahre gewählt. Sie müssen ent
weder die für ihr Aufgabengebiet vorgeschriebene 
höhere Staatsprüfung mit Erfolg abgelegt oder ihre 
Eignung durch eine mindestens vierjährige ent
sprechende Tätigkeit in der Kommunalverwaltung 
oder in dem vorgesehenen Aufgabengebiet nach
gewiesen haben. 

(4) Hl:{uptamtliche Gemeinderatsmitglieder unter
stehen den , Vorschriften für Gemeindebeamte, so
weit sie nicht in Ausübung ihrer Rechte als Gemeinde
ratsmitglieder handeln oder nach Art. 40 besonderen 
Bestimmungen hinsichtlich der Regelung ihres 
Dienstverhältnisses unterworfen sind. 

Regelung des 
Dienstverhältnisses Art. 42 

(1) Für die besoldungs- und versorgungsrecht-
lichen Verhältnisse der hauptamtlichen Gemeinderats

, mitglieder werden durch Gesetz allgemeine Richt
'linien aufgestellt. Im Rahmen dieses Gesetzes regelt 
der Gemeinderat ihr Dienstverhältnis durch Ab
schluß eines Dienstvertrages. Mit dem Beschluß lüber 
die Zuwahl eines hauptamtlichen Gemeinderatsmit. 
glieds ist die Beschlußfassung über den Inhalt des 
Dienstvertrags zu verbinden. Die Bedingungen des 
Vertrags müssen angemessen sein. 

(2) Im Dienstvertrag kann eine Probezeit bis zu 
einem Jahr vereinbart werden. Tritt der Gemeinde
rat nicht vor Ablauf der Wahlzeit vom Dienstvertrag 
zurück, so gilt dieser für die Dauer der Wahlzeit. 

Beschlüsse des Ausschusses 

fugnisse den weiteren Bürgermeistern, nach deren 
Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied und in 
Angelegenheiten der laufenden Ver·waltung einem 
Gemeindebediensteten übertragen. · 

c) D i e h e l' u f s m ä H i g e n G e m e in d e r a t s -
mitglieder 

Zahl; Vorbildung Art. 41 

(1) In Gemeinden mit mehr als 10 000 Ein
wohnern kann der Gemeinderat berufsmäßige Ge
meinderatsmitglieder zuwählen. Diese haben nur in 
Gegenständen ihres Geschäftsbereichs beratende , 

, Stimme. Ehrenamtlicl1e Gemeinderatsmitgfü°'der ver· 
lieren ihr Amt durcli Anstellung als berufsmäßiges 
Gemeinderatsinitglied. 

(2) Entfällt. 

(2) (bisher 3) 
Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder wer

den auf die Dauer von höchstens 10 Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Sie müssen entweder die 
für ihr Aufgabengebiet vorgeschriebene höhere 
Staatsprüfung mit Erfolg abgelegt oder ihre Eig
nung durch eine mehrjährige entsprechende Tätig
keit in einer Gemeinde, in einem Gemeindeverband 
oder in dem vorgesehenen Aufgabengebiet., nach
gewies~n haben. 

(3) (bisher 4) 
Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder unter, 

stehen den Vorschriften für Gemeindebeamte, so
weit sie, nicht nach Art. 40 besonderen Bestimmun
gen hins'ichtlich der Regelung ihres Dienstverhält
nisses unterworfen sind. 

Regelung des ' 
Die11stverl1ält11isses Art. 42 

(1) Für die Besoldung und Versorgung der 
berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder werden durch 
Gesetz allgemeine Richtlinien aufgestellt. Im Rah
men dieses Gesetzes regelt der Gemeinderat ihr 
Dienstverhältnis durch Abschluß eines Dienstver
trags .. Mit dem Beschluß über die Zuwahl eines 
berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds ist die , Be
schlußfassung über den Inhalt des Dienstvertrags zu 
verbinden~ Die Bedingungen des Vertrags müssen 
angemessen sein. 

(2) Irn Dienstvertrag kann eine Probezeit bis zu 
einem Jahr vereinbart werden. Tritt der Gemqinde
rat nicht vor Ablauf der Probezeit vom Dienst
vertrag zuriick, so gilt dieser für die Dauer der 
Wahlzeit. 
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' d) G e m e i n d e b e d i e n s t e t e 

Notwendigkeit 
bestimmter Fachkräfte Art. 43 

(1) Kreisfreie Gemeinden müssen mindestens 
einen Gemeindebeamten mit der Befähigung für 
den höheren Verwaltungsdienst oder für das 
Richteramt anstellen. Dies gilt nicht, wenn einer der 
Bürgermeister oder ein ha1~ptamtliches Gemeinderatsmit
glied diese Befähigung besitzt. 

(2) Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern 
ni,üssen einen Gemeindebeamten mit der Befähigung 
fiir den gehobenen Verwaltungsdienst anstellen. 
Kleinere kreisangehörige Gemeinden sollen einen 
solclien Gemeindebeamten gemeinschaftlich anstellen. 

Anstellung und 
Arbeitsbedingungen Art. 44 

(1) Beamte, Angestellte und Arbeiter der Ge
meinde werden durch den Gemeinderat angestellt 
und entlassen. Der Gemeinderat kann diese Befug
nisse einem beschließenden Ausschuß übertragen. 
Dienstvorgesetzter der Gemeindebeamten ist der 
Bürgermeister. 

(2) Die Arbeitsbedingungen müssen den Ge
setzen und Tarifverträgen entsprechen, die Gehäl
ter und Löhne müssen angemessen sein. Die Beam
tengehälter -gelten als angemessen, wenn sie den 
Bezügen der Staatsbeamten gleicher Stellung ent
sprechen. 

Sd1iedsgerichte Art. 45 

(1) über die Angemessenheit der Bezüge der 
Gemeindebeamten entscheidet im Streitfall em 
Schiedsgericht. 

(2) Schiedsgerichte sind für den Bereich jedes 
Regierungsbezirkes zu bilden. Sie entscheiden in der 
Besetzung mit drei Mitgliedern. Der Vorsitzende· 
muf! die Befähigung für den höheren Verwaltungs
dienst oder für das Richteramt besitzen und darf 
nicht Gemeindebediensteter sein. Von den Beisitzern 
muß einer Gemeinderatsmitglied, der andere Ge
meindebeamter sein. 

(3) Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts 
ist binnen vier Wochen die Beschwerde zum Landes
schiedsgericht zulässig. Dieses entscheidet in der 
Besetzung mit fünf Mitgliedern. Vorsitzender des 
Landesschiedsgerichts ist ein vom Präsidenten des 
Verwaltungsgerichtshofs bestelltes richterliches Mit
glied dieses Gerichtshofs. Zwei ständige Beisitzer 
und ihre Stellvertreter werden vom Präsidenten des 
Verwaltungsgerichtshofs aus der Zahl der richter
lichen Mitglieder der Verwaltungsgerichte ernannt: 
Je ein weiterer Beisitzer wird aus dem Kreis der 
Gemeinderatsmitglieder und aus dem Kreis der Ge
meindebeamten entnommen. 

3* 

Beschliisse des Ausschusses 

Notwendigkeit 
bestimmter Fad1kräfte 

Überschrift 
Unverändert. 

Art. 43 

„ 
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(1) Kreisfreie Gemeinden müssen mindestens 
einen Gemeindebeamten mit der Befähig·ung für den 
höheren Verwaltungsdienst oder für das Richteramt 
anstellen, wenn nicht der e1·ste Bürgermeister diese 
Befähigung besitzt. 

(2) Unverändert. 

, 

(3) (neu) 
Fiii· Dienstaufgaben, die in vergleichbaren 

Fällen von Staatsbeamten versehen werden, sind 
Gemeindeangestellte zu Beamten zu ernennen. . 

Anstellung und 
Arbeitsbedingungen Art. 44 

(1) Beamte, Angestellte und Arbeiter der Ge
meinde werden durch den Gemeinderat eingestellt, 
angestellt, befördert und entlassen. Der Gemeinde
rat kann diese Befugnisse. einem beschließenden 
Ausschuß übertragen. Dienstvorgesetzter der Ge
ineindebeamten ist der erste Bürgermeister. 

(2) Die Arbeitsbedingungen müssen den Geset
zen und Tarifverträgen entsprechen. Die Gehälter 
und Löhne müssen angemessen sein. Die Beamten
und Ruhegehälter gelten als angemessen, wenn sie 
den Bezüg·en der Staatsbeamten gleicher Stellung 
entsprechen. Die Bezahlung ·der Angestellten untl 
Arbeiter ist angemessen, wenn sie nach den Merk
malen der TO. A bzw. TO. B erfolgt. 

Schiedsgerichte Art. 45 

(1) über die Angemessenheit der Bezüge der 
Gemeindebeamten oder deren Hinterbliebenen ent
scheidet im Streitfall ein Schiedsgericht. 

(2) .Unverändert. 

(3) Unverändert. 
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(4) Das Nähere über Bildung, Zuständigkeit, 
V erfahren und Kosten der Schiedsgerichte regelt das 
Staatsministerium des Innern in einer Schieds
gerichtsordnung. 

Geschiiftsordnung 

2. A b s c h n i t t 

Geschäftsgang 

Art. 46 

(1) Der Gemeinderat kann sich eine Geschäfts
ordnung geben. 

(2) In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern muß 
eine Geschäftsordnung erlassen werden. 

(3) Die Geschäftsordnung muß Bestimmungen 
über die Frist und Form der Einladui1g zu den 
Sitzungen sowie über den Geschäftsgang des Ge
meinderats und seiner Ausschüsse enthalten. 

Geschäftsleitung Art. 47 

(1) Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet und 
·verteilt der erste Bürgermeister die Geschäfte. über 
die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinde
ratsmitglieder beschließt der Gemeinderat. 

(2) Der erste Bürgermeister bereitet die Be
ratungsgegenstände vor. Er beruft den Gemeinde
rat zu den Sitzungen ein. Nach einer Neuwahl sowie 
auf Verlangen eines Viertels der Gemeinderatsmit
glieder muß der Gemeinderat binnen einer ·Woche 
einberufen werden. 

Sitzungszwang; 
Beschlußfähigkeit Art. 48 

(1) Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen. 
(2) Er ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mit

glieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehr
lleit der Mitglieder anwesend und stimmberech
tigt ist. 

(3) Wird der Gemeinderat zum zweiten Male 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand zu
sammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zwei
ten Einladuµg muß auf diese Bestimmung hinge
wiesen werden. 

· Teilnahmepfiicltt, Geld
bußen gegen Säumige Art. 49 

(1) Die Gemeinderatsmitglieder sind verpflich
tet, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzu
nehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte zu 
übernehmen. Kein Mitglied darf sich der Stimme 
enthalten. 

(2) Gegen Mitglieder, die sich diesen Verpflich
tungen ohne genügende Entschuldigung entziehen, 
kann der Gemeinderat Geldbußen bis zu 200 DM 
im Einzelfall verhängen. . 

Beschlüsse cles Ausschusses 

(4) Unverändert. 

Gescl1iiftsordnung 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 46 

(1) Der Gemeinderat giht sich eine Geschäfts
ordnung. 

(2) Entfällt. 

(2) (bisher 3) 
U n verän clert. 

Art. 47 

Unverändert. 

Art. 48 

Unverändert. 

Art. 49 

(1) Unverändert. 

(2) Unvcri.indert. 

"(3) (neu) 
Entzieht .sich ein ehrenamtliches Gemeinde

ratsmitglied nach zwei wegen Versiiti.mnis erkannten 
Strafen innerhalb von sechs Monaten weiterhin sei-
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Ausschluß wegen 
persönlicher Bctcilignng Art 50 

(1) Ein Mitglied kann an der Beratung m1d 
Abstimmung nicht tei.lnehmen, wenn der Beschluß 
ihm selbst, seinem .Ehegatten, einem Verwandten 
oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder 
einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht ver
tretenen natürlichen oder juristischen Person 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil hringen 
kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer 
als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abge
geben hat oder sonst tätig geworden ist. 

(2) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ent
scheidet der Gemeinderat ohne Mitwirkung· des 
persönlich Beteiligten. 

(3) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossenen Mitgliedes hat die 
Ungültigkeit des Beschlusses nur z.lll' Folge, wenn 
sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war. 

(4) Wird der Gemeinderat auf Grund des. Abs. 1 be
schlußunfähig, so treten für die ausgeschlossenen Mitglieder 
die Ersatzleute in der gesetzlichen Reihenfolge ein. 

Art. 51 

Gemeinderatsmitglieder dürfen Ansprüche Drit
ter gegen die Gemeinde nicht geltend machen, soweit 
sie nicht als gesetzliche Vertreter handeln. 

Form cler Beschluß· 
fassung; Wahlen Art. 52 

(1) Besclili:isse des Gemeinderats we~den in 
offener Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmen
den gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt. 

(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung 
vorgenommen. Sie sind nur gültig, wenn sämtliche 
Mitglieder unter Angabe des Gegenstandes geladen 
sind und die Mehrheit von ihnen anwesend und 
stimmberechtigt ist. Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Leere Stimmzettel sind ungültig. Wird die Mehrheit 
im ersten vVahlgang nicht erreicht, so tritt Stichwahl 
unter <;1.en beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen ein. Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet das Los. 

(3) Anstellung im Gemeindedienst gilt nicht als 
Wahl. 
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Bescliliisse des Ausschusses 

ner Pflicht, an den Gemeinderatssitzungen teilzu
nehmen, so kann der Gemeinderat den Verlust des 
Amts aussprecl1en. 

(4) (neu) 
Gegen den auf Geldstrafe lautenden Be-' 

schluß kann binnen 14 Tagen Beschwerde zur Staats
aufsichtsbehörde eingelegt werden. 

Art. 50 

(1) Unverändert. 

. (2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

(4) Entfällt. 

Art. 51 

Gemeincleratsmitg·lieder diirfen Ansprüche Drit
ter gegen die Gemeinde nur als gesetzliche Vertreter 
geltend machen. 

Art. 52 

(1) Unverändert. 

(2) (neu) 
Kein Mitglierl des Gemeinderats darf zu 

irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung gericht
lich oder dienstlich verfolgt oder sonst außer
halb des Gemeinderats zur Verantwortu~g gezogen 
werden. 

(3) (bisher 2) 
U nveränclert. 

(4) (bisher 3) 
Unverändert. 
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jifen tlichkeit Art. 53 

(1) Zeitpunkt und Ort der Sitzung~n des Ge
meinderats sind unter Angabe der Tagesordnung, 
spätestens am Tage vor der Sitzung, ortsüblich be
kanntzumachen. 

(2) Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder · 
auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. 
über den Ausschluß der Öffentlichkeit wird in 
geheimer Sitzung beraten und entschieden. Der Be
schluß erfordert eine Mehrheit vori zwei Dritteln der an-
wesenden stimmberechtigten Mitglieder. , 

(3) Die in geheimer Sitzung gefafüei:l Beschlüsse 
sind der Öffentlichkeit bekanntzugeben, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung: weggefallen sind. 

Handhabung 
der Ordnung Art. 54 

(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und 
übt das Hausrecht aus. Er ist berechtigt, Zuhörer, 
welche die Ordnung stören, entfernen zu lassen. Er 
kann mit Zustimmung des Gemeinderats Mitglieder, 
welche die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, 
von der Sitzung ausschließen. 

(2) Wird durch ein bereits von einer früheren 
Sitzung ausgeschlossenes Mitglied die Ordnung 
innerhalb von zwei Monaten neuerdings erheblich 
gestört, so kann ihm der Gemeinderat für zwei 
weitere Sitzungen dit:) Teilnahme untersagen. 

Niederschrift Art. 55 1
· 

(1) Die Verhandlungen des Gemeinderats sind 
niederzuschreiben. Die Niederschrift muß Tag und 
Ort der Sitzung, die anwesenden Gemeinderatsmit
glieder, die behandelten Gegenstände, die Beschlüsse 
und das Abstimmungsergebnis ersehen lassen. Mit
glieder, die einem Beschluß nicht zugestimmt haben, können 
verlangen, daß dies vermerkt wird. 

(2) Die Gemeinderatsmitglieder können jeder
zeit die Niederschrift einsehen und sich Abschriften 
der in öffentlicher Sitzung gefaßten B'eschlüsse er
teilen lassen. Die Einsicht in die Niederschriften 
über öffentliche Sitzungen steht allen Gemeinde
bürgern frei. 

Geschäftsgang 
der Ausschüsse Art. 56 

(1) Den 1Geschäftsgang der vorberatenden Aus
schüsse regelt der Gemeinderat. 

Beschlüsse des Ausschusses 

öifeutlichkeit Art. 53 

'(1) Zeitpunkt und Ort der Sitzungen des Ge
rheinderats sind unter Angabe der Tagesordnung, 
spätestens am 3. Tage vor der Sitzung, ortsüblich be
kanntzumachen. Ausnahmen bedürfen der Genehmi· 
gung des Gemeinderats. 

(2) Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht 
.. Rücksichten auf das Wohl der Allgem)inheit oder 

auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. 
über den Ausschluß der Öffentlichkeit wird in ge
heimer Sitzung beraten und entschieden. 

(3) Unverändert. 

(4) (neu) 
Die Sitzungen haben in einem der Allge

meinheit zugänglichen Raum stattzufinden. 

Art. 54 

Unverändert. 

Niedersdirift Art. 55 
:1 

(1) Die Verhandlungen des Gemeinderats sind 
niederzuschreiben. Die Niederschrift muß Tag und 
Ort der Sitzung, di~ Namen der anwesenden Ge-. 
meinderatsinitglieder und die der abwesenden unter 
Angabe ihres Abwesenheitsgrundes, die behandel
ten Gegenstände, die Beschlüsse und das Abstim
mungsergebnis ,ersehen lassen. 1Haben Mitglieder 
einem Beschluß 'nicht zugestimmt, so können sie ver
langen, daß dies vermerkt wird. _ 

(2) (neu) 
Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und 

vom Schriftführer zu unterschreiben und in der 
nächsten Sitzung zu genehmigen. 

(3) (bisher 2) 
Unverändert. 

Geschäftsgang 
der Ausschüsse Art. 56 

(1) Den Geschäftsgang der vorberatenderi Aus
schüsse regelt der Gemeinderat in seiner Gescl1äfts-
ordnung. ,, 
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(2) Auf den Geschäftsgang der beschließenden 
Ausschüsse finden die Vorschriften der Art. 47-55 
entsprechende Anwendung. 

3. A b s c h n i t t 

Verwaltungsgrundsätze und Verwaltungsaufgaben 

Gesctzmälligkeit, 
Unpar!eilid1keit Art. 57 

(1) Die gemeindliche Verwalt.ungstätigkeit muH 
mit dm gesetzlichen V orschriJften im Einklang stehen 
und darf nur von sachlichen Gesichtspunkten geleitet 
sein. Jede willkürliche Benachteiligung oder Be·vorzugung 
von Personen oder Personengruppen, insbesondere aus 
Gründen der politischen Einstellung, der Rasse, der Reli
gion oder der Heimatzugehörigkeit ist verboten. 

(2) Jeder Gemeindeeinwohner kann sich mit 
Eingaben und Bescli,verden an den Gemeinderat 
wenden. 

Aufgaben des eigenen 
Wirkungskreises Art. 58 

(1) Im eigenen Wirkungskreis sollen die Ge
meinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das 
wirtschaftllche, soziale U:nd kulturelle Wohl ihrer 
Einwohner nach den örtlichen Verhältnissen er
forderlich sind. 

(2) Die Gemeinden sind, unbeschadet bestehen
der Verbindlichkeiten Dritter, verpflichtet, nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften die zur Auf
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung, der Feuersicherheit, der öffentlichen Reinlich
keit, des öffentlichen Verkehrs, der Gesundheit, der 
öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrtspflege ein
schließlich der Jugendfürsorge und Jugendpflege, 
des öffentlichen Unterrichts und der Erwachsenen
bildung, der Jugendertüchtigung sowie. der Kultur
und Archivpflege nötigen Einrichtungen herzustellen 
und zu unterhalten. Sonstige gesetzlich festgelegte 
Verpflichtungen der Gemeinden bleiben unberührt. 

Aufgaben des über· 
trageneu Wirkungskreises Art. 59 „ 

(1) lm übertragenen Wirkung·skreis obliegt den 
Gemeinden die Erfüllung der örtlichen Aufgaben 
der inneren Verwaltung, so-weit hierfür nicht beson
dere Behörden bestellt sind, und die gesetzlich vor
gesehene Mitwirkung in der sonstigen öffentlichen 
Verwaltung. 

(2) Zur Durchführung dieser Aufgaben stellen die Ge
meinden die erforderlichen Dienstkräfte und Einrichtungen 
zur Verfügung. 

Beschliisse des Ausschusses 

(2) Unverändert. 

Gesetzmäßigkeit, 
U np11rtcilid1keit 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 57 
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(1) Die gemeindliche Verwaltungstätigkeit mufl 
mit der Verfassung und den Gesetzen in Einklq.ng 
stehen. Sie darf nur von sachlichei.l Gesichtspunkten 
geleitet sein. 

(2) (neu) 
Die Gemeinden sind verpflichtet, für den 

ordnung·sgemäßen Gang der Geschäfte zu sorgen 
und clie dafür erforclerlichen Einrichtungen zu 
schaffen. 

(3) (bisher 2) 
Unverändert. 

Art. 58 

Unverändert. 

Art. 59 

(1) Unverändert. 

(2) Entfällt. 
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Zn•töndigkeit für den 
Gesetzesvollzug ·Art. 60 

(1) Der Vollzug der gesetzlichen Vorschriften 
im eigenen und im übertragenen ·Wirkungskreis 
und die Durchführung der gesetzmäfügen Anord
nungen und Weisungen der Staatsbehörden obliegt 
dem Gemeinderat, in den Fällen des Art. 38 dem 
ersten Bürgermeister. 

(2) Hält der erste Bürgermeister Beschlüsse des 
Gemeinderats oder seiner Ausschüsse für rechts
widrig; so hat er sie zu beanstanden, ihren Vollzug 
auszusetzen und, soweit erforderlich, die Ent
scheidung der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 108) her
beizuführen. 

4. A b s c h n .i t t 

Besondere Bestimmungen für Städte mit mehr als 
100 000 Einwohnern 

Einteilung in 
Stadtbezirke Art. 61 

(1) Das Gebiet der Städte mit mehr als 
100 000 Einwohnern ist in Stadtbezirke einzuteilen. · 
Dabei sind die geschichtlichen Zusammenhänge und 
Namen sowie die Besonderheiten der Bevölkerungs
und ·wfrtschaftsverhältnisse zu beachten. 

(2) In den Stadtbezirken können für die Er
ledigung bestimmter auf ihren Bereich entfallender 
Verwaltungsaufgaben vom Gemeinderat Bezirks
ausschüsse und Bezirksverwaltungsstellen gebildet 
werden. 

(3) Das Nähere regelt eine Gemeindesatzung. 

Dritter Teil 

Wirtschafts- und Haushaltsführung 

Erhaltung und 

1. Abschnitt 
Gemeinde- und Stiftungsvermögen 

a) All gemeines 

Ergänzung des Vermögens Art. 62 

(1) Das Gemeindevermögen ist m seinem 
Grundstock zu erhalten. Es is{ pfleglich und 
nach den Grundsätzen einer gesunden Wirtschaft 

, ~u verwalten. Es ist aus Mitteln des ordentlichen 
· Haushalts zu unterhalten. 

(2) Für die notwendige Erneuerung und für 
sonst voraussehbaren Bedarf sind Rücklagen aus 
Mitteln des ordentlichen Haushalts anzusammeln. 

(3) Die Verschenkung von Gemeindevermögen 
ist unzulässig (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 V.). 

Erwerb und Veräußerung A 
VOii Vermögensgegenständen rt. 63 

(1) Vermögensgegenstände sollen nur erworben 
und veräußert werden, soweit die Erfi:illung der 
gemeindlichen Auf gaben es erfordert oder zuläßt. 

(2) Beim Erwerb von Vermögensgegenständen 
sind Entg·elte in der Regel aus Mitteln des ordent
lichen Hanshalts oder aus Riicklagen zu bestreiten, 

.Beschlüsse des Ausschuu;es 

Art. 60 

Unverändert. 

Überschrift 

Unverändert.' 

Art. 61 

Unverändert. 

Überschrift 

Unverändert. 

1. Abschnitt 
' Gemeinde-, Ortschafts- und Stiftungsvermö~en 

a) A 11 g e m e i n e s 

Art. 62 

·Unverändert. 

Art. 63 

'Unverändert. 
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die aus Mitteln des ordentlichen Haushalts für 
diesen Zweck angesammelt wurden. 

(3) Der Erlös aus der Veräußerung von Be
standteilen des Gemeindevermögens ist zu Neu
erwerbungen für dieses Vermögen zu verwenden. 

Geneltmigungs
vorbchnlt Art. 64 

: Die Gemeinde bedarf der Genehmigung, wenn 
sie Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, 
geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, be
sonders Archive und Registraturen sowie Teile von 
solchen, veräußern oder wesentlich verändern will. 

V crwertung des 
Veriiul!erungserlöses Art. 65 

(1) Der Erlös aus der Veräuß.erung von Ver
mögensgegenständen ist zweckmäfüg anzulegen oder 
zur außerordentlichen Tilgung . von Darlehen zu 
verwenden. Werden Grundstücke veräußert, so sind 
nach Möglichkeit wieder Grundstücke zu beschaffen. 

(2) Der Erlös darf auch zur Verminderung des 
Darlehensbedarfes des außerordentlichen Haus
haltsplans verwendet .:werden, wenn ihn die Ge
meinde zur dringlichen Beschaffung von Vermögens· 
werten benötigt. 

Zwangsvollstreclmng 
in Gemeindevermögen Art. 66 

(1) Vor Einleitung der Zwangsvollstreckung 
gegen die Gemeinde muß. der Gläubiger eine 
beglaubigte Abschrift des vollstreckbaren Titels 
der Rechtsaufsichtsbehörde zustellen. Die Zwangs
vollstreckung darf erst einen Monat nach der Zu-

. stellung an die Rechtsaufsichtsbehörde beginnen. 

(2) über das Vermögen der Gemeinde findet 
ein Konkurs- oder gerichtliches Vergleichsverfahren 
nicht statt. · 
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Art. 64 

Unverändert. 

Art. 65 

Unverändert. 

Art. 66 

Unverändert. 

b) 01·tscltaftsvermögen 

Ortszuschiisse Art. 66 a (neu) 

(1) In clen ehemaligen Ortscl1aften können zur 
Erörterung örtlicl1er Angelegenheiten und· besonders 

. zur Mitwirkung bei der Verwaltung früheren Ort
schaftsverm'ögens Ortsausschüsse gebildet werden. 

(2) Das Nähere regelt eine Gemeindesatzung. 

VrrwuHm1g vo11 
Ortschaftsvermögcn Art. 66 b (neu) 

( 1) Vermögen der ehemaligen Ortschaften ist in 
dem Umfang, in dem es sich bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes im Eigentum der Gemeinde befindet, durch 
die Gemeinde kiinHig als Sondervermögen zu führen 
und zu verwalten. 

(2) Der Ertrag des Sonde1·vermögens ist für die 
Bediil'fnisse, insbesondere für die Erfüllung der 
friiheren Pflicl1taufgaben der Gemeindeteile zu ver· 
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b) Gemeindenutzung~rechte 
rbot der 
,ubegründuug Art. 67 

(1) öffentlich-rechtliche Nutzungen Einzelner am Ge
eindevermögen können nicht neu begründet wer
en. Die Übertragung, Häufung oder Zerstückelung 
)n Nutzungsrechten ist nur ausnahmsweise und 
ur aus wichtigen Gründen zulässig. Sie bedürfen 
er Zustimmung des Gemeinderats. 

(2) Die Ausübung bestehender Nutzungsrechte 
~tzt voraus, daß ein besonderer Rechtstitel vor
anden ist. 

1sten und Auslagen Art. 68 . 

(1) Wer Nutzungen bezieht, hat die auf dem Ge
enstand des Nutzungsrechts, ruhenden Lasten zu 
ragen und die zur Gewinnung der Nutzungen 
nd zur Erhaltung oder zur Erhöhung der Ertrags
ihigkeit erforderlichen Ausgaben zu bestreiten., 
Vird Gemeindevermögen teilweise von der Ge-
1einde, teilweise von Berechtigten genutzt, so sind 
iese Lasten und Auslagen entsprechend zu teilen. 

(2) Die Berechtigten sind verpflichtet, für die 
futzungen Gegenleistungen an die Gemeinde zu 
ntrichten, soweit dies bisher der Fall war. Die 
[öhe der Gegenleistungen bemißt sich nach dem 
Vertverhältnis zwischen Nutzungen und Gegen-
3istungen am 1. Januar 1938. 

(3) Im Streitfall entscheiden die Verwaltungs
erichte. 
>lösung und 
ifhebung Art. 69 

' (1) Nutzungsrechte können von d~r Gemeinde 
Lit Zustimmung der Mehrheit der Berechtigten 
egen Entschädigung abgelöst werden. ' 

! 
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wenden, die als Ortschaften Eigentümer des Ort
schaftsvermögens waren. Für die Erfüllung drin
gender Pflichtaufgaben der Gesamtgemeinde darf 
Sondervermögen nur anteilmäßig und gemeinsam 
mit dem übrigen Gemeindevermögen verwendet 
werden. 

(3) Die Verwaltung des Sondervermögens er
folgt gem. Art. 71. 

(4) Bei Abstimmungen über die Verwendung 
voii Sondervermögen findet Art. 50 Abs. 1 keine An„ 
wendung. Ist die frühere Ortschaft im Gemeinderat 
nicht vertreten, so muß vor der Abstimmung der 
Ortsausschuß (Art. 66 a) oder bei dessen Fehlen ein 
Vel'treter dieses Gemeindeteiles gehört werden. 

c) Gemeindenutzungsrechte 

Verbot der 
Neubegründung Art. 67 

(1) öffentliche Reclite Einzelner auf Nutzungen 
am Gemeindevermö'gen können nicht neu begründet 
werden. Die Zerstückelung von Nutzungsrechten ist 
nur ausnahmsweise und nur aus wichtigen Grün
den zulässig. Sie bedarf der Zustimmung des Ge
meinder'a ts. 

(2) Die Ausübung bestehender Nutzungsrechte 
setzt voraus, daß ein besonderer Rechtstitel vor
handen ist, insbesondere das Recht 30 Jahre vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ununterbroc11en kraft 
Recht~überzeµgung ausgeübt worden ist. Unterbre- / 
clmngen, die der Berechtigte nicht zu vel'freten hat, 
sind unscliädlicl1, 

Ablösung und 
Aufliebung 

Art. 68 

Unverändert. 

Art. 69 

(J) Nutzungsrechte können v9n der Gemeinde 
mit Zustimmung der Mehrheit der Berechtigten 
gege~1 Entschädigung abgelöst werden. Die Stimm
be1·ecl1tigung richtet sich nach den Anteilen am Ge
samtnutzungs1·eclit. Auf Verlangen der Berechtigten 
muß die Entschädigung in Grundstücken erfolgen. 
In diesem Fall ist bei Walclgrundsfücken zur Auf-
1·echterhaltung einer gesunden Bewirtschaftung 
eine Waldgenossenschaft durcli die Abgefundenen zu 
bilden. 
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(2) Sie können aus zwingenden Gründen des 
Gemeinwohls · gegen angemessene Entschädigung 
aufgehoben werden. 

(3) Als angemessene Entschädigung gilt im all
gemeinen das Fünfzehnfache des durchschnittlichen 
.rährlichen Reinertrages der Nutzungen, die in den 
der Aufhebung unmittelbar vorhergehenden fünf
zehn Jahren gezogen worden sind oder bei unge
hinderter Ausübung des Rechtes hätten gezogen 
werden können. 

Entscheidung durd1 
eine Spruchstelle Art. 70 

. (j) über die Aufhebung entscheidet im Streit
fall eine bei der Regierung zu bildende Spruch
stelle. Diese besteht aus einem rechtskundigen 
Staatsbeamten als Vorsitzenden und je einem Ver
treter der Gemeinde und der Nutzungsberechtig
ten als Beisitzer. 

(2) Gegen die Entscheidung der Spruchstelle ist 
die verwaltungsgerichtliche Klage unmittelbar ge
geben. über die Höhe der Entschädigung ent
scheiden im StreiHalle die ordentlichen Gerichte. 

c) Von der Gemeinde verwaltete 
Stiftungen 

Verwaltung Art. 71 

(1) Die Gemeinde verwaltet die örtlichen Stif
tungen nach den Vorschriften übe:r: ·die Führung des 
Gemeindehaushalts, soferne nicht durch Gesetz oder 
Stiftungsurkunde anderes bestimmt ist. 

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Be
stand ungeschmälert zu erhalten; es ist vom 
Gemeindevermögen getrennt zu halten und so 
anzulegen, dafl es fi.ir seinen Verwendungszweck 
verfügbar ist. 

(3) Der Ertrag darf nur entsprechend dem Stif
tungszweck verwendet werden. 

(4) Das Stiftungsvermögen soll, wenn eine 
Minderung eingetreten ist, aus dem Ertrag wieder 
ergänzt \Verden. 

Errichtnng Art. 72 

(j) Neue örtliche Stiftungen erlangen die Rechts
fähigkeit mit der Genehmigung des Staatsmini
steriums des Innern. 

(2) Zuwendungen an bestehende Stiftungen sind 
der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 108) anzuzeigen. 
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(2) Soweit Teile der mit Nutzungsrechten be
lasteten Grundstücke aus zwingeriden Gründen des 
Gemeinwohls zu anderen Zwecken benötigt werden, 
können die Nutzungsrechte an diesen gegen ange„ 
messene Entschädigung aufg·ehoben werden. Diese 
Entschädigung hat nach Möglichkeit auf Wunsch 
eines· Berechtigten im Einzelfall in Grundstücken 
zu erfolgen. 

(3) Als Grundlage einer angemessenen Entschä· 
digung gilt im allgemeinen das Fiinfunclzwanzig
fache des durchschnittlichen jährlichen Reinertrages 
der Nutzungen, die in den der Aufhebung unmittel
bar vor her gehenden fünfzehn Jahren gezogen worden 
sind oder bei ungehinderter Ausübung· des .Rechts 
hätten gezogen werden können. 

(4) (neu) 
Bei Abstimmungen iiher Gemeindenutzungs· 

reclite findet Art. 50 Abs. 1 keine Anwendung. 

Entscl1eiclu11g durch 
eine Spruci1stelle Art. 70 

(1) über die Aufhebung entscheidet im Streitfall 
eine bei· der Regierung zu bildende Spruchstelle. 
Diese bes.teht aus einem rechtskundigen Staats
beamten ~ls Vorsitzendei1 und je einem Vertreter 
der Gemeinde, der Nutzungsberechtigten, der zu~ 
ständigen landwirtschaftlichen Berufsverfretung und 
des zuständigen Landwirtschafts· oder Forstwirf· 
schaftsamtes als Beisitzern. 

(2) Unverändert. 

d) V o n d e r G e m e i n d e v e r w a 1 t e t e 
Stiftungen 

Art. 71 

Unverändert. 

Art. 72 

Unverändert. 
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Umwandlung, 
Aufhebung Art. 73 

(1) Ist die Erfüllung des StiHungszweckes un
möglich geworden oder gefährdet die Stiftung das 
Gemeinwohl, so ist die Stiftung umzuwandeln oder 
aufzuheben. 

(2) Bei der Umwandlung des Stiftungszweckes 
ist die Absicht des Stifters tunlichst zu berücksich
tigen. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, daf! 
<lie Erträge des Stiftungs vermögens <lem vom Stifter 
begünstigten Personenkreis im Sinne des Stifters 
tunlichst erhalten bleiben. Die Rechtsaufsichts
behörde kann die' Verfassung der Stiftung ändern, 
soweit die Umwandlung des Zweckes es erfordert. 
Vor der Umwandlung des Zweckes und der 1-\.n
derung der Verfassung soll der Vorstand der Stif
tung gehört werden. 

(3) Über die Umwandlung oder· Aufhebung be
schließt der Gemeinderat. Der BeschluH bedarf der 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

2. A b s c h n i t t 

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde 

Errichtung uncl Erweiterung 
wirtsclrnftlicher Unternehmen Art. 74 

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unter
nehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich 
erweitern, wenn 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen recht
fertigt, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in 
einem angemessenen Verhältnis zu der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum 
voraussichtlichen Bedarf steht. 

(2) Gemeindliche Wirtschaftsunternehmen diirfen 
nicht die Aufsaugung selbständiger Klein- und Mittel
betriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Ge
werbe und Industrie bewirken. 

(3) Unter Abs. 1 und 2 fallen nicht Unter
nehmen, zu deren Errichtung und Betrieb die Ge
meinde nach Art. 83 Abs. 1 der Verfassung berechtigt 
ist. Auch diese Unternehmen sind nach wirtschaft
lichen Gesichtspunkten zu verwalten. 

(4) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht 
errichten. Für das öffentliche Sparkassenwesen ver
bleibt es bei den besonderen Vorschriften. 

(5) Unternehmen einer Gemeinde, die nicht auf 
das Gemeindegebiet beschränkt bleiben, bedürfen 
staatsauf sichtlicher Genehmigung. 

Anzeigepflicht Art. 75 

Wenn die Gemeinde wirtschaftlidie Unter
nehmen errichten, übernehmen oder wesentlich er
weitern will, so hat sie der Rechtsaufsichtsbehörde 
rechtzeitig, mindestens sechs Wochen vor Be
ginn oder Vergebung dct· Arhei teil oder VOI' AIJ.. 

Beschliisse cles Aussch1isses 

Art. 73 

(1) Unverändert. 

(2) Bei der Umwandlung des Stifiungszweckes 
isl die Absicht des Stifters tunlichst zu berücksich
tigen. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, daß 
die Erträge des Stiftungsvermögens dem vom Stifter 
begünstigten Personenkreis im Sinne des Stifters 
tunlichst erhalten bleiben: Die Rechtsaufsichts
behörde kann die Verfassung der Stiftung ändern, 
soweit die Umwandlung des Zweckes es erfordert. 
Vor der Umwandlung des Zweckes und der P„n
derung der Verfassung m.uß der Vorstand der Stif
tung gehört 'verden. 

(3) Unverändert. 

Übe1·schriH 

Unverändert. 

Errichtung uncl Erweiterung A 
wirtschaftlidt·er Unternehmen rt. 74 

(1) Die Gemeinde. darf wirfachaftliche U nt.er
nehmen nur errichten, übernehmen oder ©rwcitern, 
wenn 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen er
fordert, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in 
einem angemessenen Verhältnis zu der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum 
voraussichtlichen Bedarf steht, 

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtscliaft
lich durch einen anderen erfüllt wird oder 
erfüllt werden kann. 

(2) Gemeindliche Wirtschaftsunternehmen dürfen 
keine wesentliche Schädigung oder Aufsangung 
selbständiger Betriebe in Landwirtschaft, Handel, 
Gewerbe und Industrie bewirken. 

(3) Unter Abs. 1 nnd 2 fallen nicht Unternehmen, 
zu deren Errichtung und Betrieb die Gemeinde nach 
Art. 58 Abs. 2 dieses Gesetzes verpflichtet ist. Auch 
diese Unternehmen sind nach wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten zu verwalten. 

(4) Unverän~ert. 

(5) Unternehmen einer Gemeinde, die niehi: auf 
clas Gemeindegebiet beschränkt bleiben, becliirfcn 
der Genehmigung. 

Anzeigcpllicl1t Art. 75 

vVenn die Gemeinde wirtschaftliche Unterneh
men errichten, übernehmen oder erweitern will. ;o 
hat sie der Rechtsaufsichü;hehörde rechLzeitig, min
destens sechs Wochen vor Beginn oder Vergebung 
cler Arbeiten oder vor Abschluß des Übernahme-
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schlu(l des Übernahmevertrages zu berichten. Aus 
clem Bericht muß zu ersehen sein, oh die gesetz
lichen Voraussetzungen erfüllt sind und oh die 
Deckung der Kosten tatsächlich und rechtlich, ge
sichert ist. 

Beteiligung nn wirt
scl1aftlicl1en Unternehmen Art. 76 

(1) Die Gemeinde darf sich an wirtschaftlichen 
Unternehmen nur beteiligen, wenn die Voraus
setzungen des Art. 74 Abs. 1 und 2 vorliegen urid 
die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten 
Betrag· begrenzt wird. Art. 74 Abs. 3 und Art. 75 
gelten entsprechend. 

(2) Unberührt bleibt die Beteiligung von Ge
meinden an Zweckverbänden, denen ausschliefllich 
Körperschaften des öffentlichen Rechts angehören. 

(3) Die Beteiligung an privatwirtschaftlichen 
Unternehmen und solchen Unternehmen, an denen 
Privatpersonen beteiligt sind, bedarf der Ge
nehmigung. 

Vertretung im Fall 
der Beteiligung Art. 77 

(1) Vertreter der Gemeinde in den Organen 
eines Unternehmens, an dem die Gemeinde über
wiegend beteiligt ist, dürfen der Aufnahme von 
Darlehen nur nach vorherigem Beschluß des Ge
meinderats zustimmen. Gleiches gilt, wenn ein sol
ches Unternehmen sich an einem anderen Unter
nehmen beteiligen will. Der Beschluß des Gemeinde
rats bedarf in diesem Fall außerdem der Geneh
migung. 

(2) Werden Vertreter nach Abs. 1 aus ihrer 
Tätigkeit haftbar gemacht, so hat ihnen die Ge
meinde den Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß 
sie ihn vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt 
haben. Auch in diesem Fall ist die Gemeinde 
schadenersatzpflichtig, wenn die Vertreter nach An
weisung g·ehandelt haben. 

(3) Die MitgliedsChaft gemeindlicher Vertreter 
in Organen nach Abs. 1 erlischt mit ihrem Aus
scheiden aus dem hauptamtlichen oder ehrenamtlichen 
Dienst der Gemeinde. 

Verwaltung wirtschaft
Iid1er Unternehmen Art. 78 

(1) Wirtschaftliche Untemehmen sollen einen 
Edrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. 

(2) Die Einnahmen jedes Unternehmens sollen 
mindestens alle Aufwendungen decken und neben 
einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals 
angemessene Rücklagen ermöglichen. Zu den Ein
nahmen gehören auch angemessene Vergütung·en fiir 
die Leistungen und Lieferungen des Unternehmens 
an die Gemeinde oder an andere gemeindliche 
Unternehmen mit oder ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit. · 

(3) Zu den Aufwendungen gehören auch die 
Ste11ern, die Zinsen für die zu ZweCken des Unter-
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vertrages zu berichten. Aus dem Bericht muß zu er
sehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen er
füllt sind und ob die Deckung der Kosten tatsächlich 
und rechtlich gesichert ist. 

ßctciligung an wirt
schuftlichen Unternehmen Art. 76 

(1) Die Gemeinde darf sich an wirtschaftlichen 
Unternehmen nur beteiligen, wenn die Voraus
setzung·en des Art. 74 Abs. 1 und 2 vorliegen und 
die. Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten 
Betrag begrenzt wird. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
soll in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. 
Art. 74 Abs. 3 und Art. 75 gelten entsprechend. 

(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

Vertretung im Fall 
der Beteiligung Art. 77 

(1) Vertreter der Gemeinde in den Organen 
eines Unternehmens, a.n dem die Gemeinde beteiligt 
ist, dürfen der Aufnahme von Darlehen nur nach 
vorherigem Beschluß des Gemeinderats zustimmen. 
Gleiches gilt, wenn ein solches Pnternehmen sich an 
einem anderen Unternehmen beteiligen will. Der 
Beschlu(l des Gemeinderats bedarf in diesem Fall 
auRerdem der Genehmigung. 

(2) Unverändert. 

(3) Die Mitgliedschaft gemeindlicher Vertreter 
in Organen nach Abs. 1 erlischt mit ihrem Aus
scheiden aus dem berufsmäßigen oder ehrenamt
lichen Dienst der Gemeinde. 

Verwaltung wirtsclinft
Iicber ·Unternehmen Art. 78 

(1) Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligun~ 
gen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Ge
meinde abwerfen. 

(2) Die Einnahmen jedes Unternehmens sollen 
mindestens alle Aufwendungen decken und neben 
einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals 
angemessene Rücklagen er1i1öglichen. Zu den Ein
nahmen gehören auch angemessene Vergiitungen 
fiir die Leistungen und Lieferung·en des Unterneh
mens an die Gemeinde oder an andere gemeindliche 
Unternehmen mit eigener oder ohne eigene Rechts
persönlichkeit. 

(3) Zu den Aufwendungen gehören auch die 
Steuern, die Zinsen fiir die zu Zwecken des U11ter-
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nehmens aufgenommenen Schulden, angemessene 
Beträge für den Unterhaltungs- und Versorgungs
aufwand, angemessene Abschreibungen, angemes
sene Vergütungen für die Leistungen und Liefe
rungen der Gemeinde sowie anderer gemeindlicher 
Unternehmen mit oder ohne eigene Rechtspersön
lichkeit, ferner angemessene Aufwands- und Ge
f ahrenriickstellungen. 

Eigenbetriebe Art. 79, 

(1) Fi.ir wirtschaftliche Unternehmen der Ge
meinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigen
betriebe) bestellt der Gemeinderat eine Werk
leitung und einen Werkausschufl. Die Werkleitung 
führt die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebes. 
Sie kann vom Gemeinderat zur. Vertretung nach 
außen ermächtigt werden. Im übrigen beschlielH 
i.iber die Angelegenheiten des Eigenbetriebes der 
Werkausschuß, soweit nicht der Gemeinderat sich 
die Entscheidung allgemein vorbehält oder im 
Einzelfall an sich zieht. Der Werkausschuß ist ein 
beschließender Ausschuß im Sinne der Art. 33 und 56. 

(2) Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
werden die Angelegenheiten des Eigenbetriebes 
durch eine Betriebssatzung geregelt. Diese muß 
nähere Bestimmungen i.iber die Wirtschaftsführung, 
Vermögensverwaltung und' Rechnungslegung ent
halten. 

Monopolbetriebe Art. 80 

Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb 
besteht, darf der Anschluß und die Belieferung 
nicht davon abhängig gemacht werden, daß a,uch 
andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen · 
werden. 

Vo1·aussetzung der 
Darlehensaufnahme 

3. Ab s c h n i tt 

Gemeindeschulden 

Art. 81 

(1) Die Gemeinde darf Darlehen mit Ausnahme 
von Kassenkrediten nur zur Bestreitung eines außer
ordentlichen und unabweisbaren Bedarfs und nur 
insoweit aufnehmen, als sie zu einer anderweitigen 
Deckung nicht in der Lage ist. 

(2) Der Aufwand für Verzinsung und Tilgung 
mufl mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ge
meinde in Einklang stehen. 

- 1 

Genehmigung deli 
Gesamtbetrages Art. 82 

(1) Der Gesamtbetrag der benötigten Darlehen 
ist im Rahmen des außerordentlichen Haushalts
plans festzusetzen. Er bedarf der Genehmigung. 

(2) Darlehensermächtigungen im außerordent
lichen Haushaltsplan erlöschen vorbehaltlich des 
Art. 92 Nr. 3 und 4 mit dem Ablauf des Rechnungs
jahres. 

Beschlüsse des Ausschusses 

nehmens aufgenommenen Schulden, angemessene 
Beträge für den Unterhaltungs- und Versorgung-s
aufwand, angemessene Abschreibungen, angemes
sene Vergütungen für die Leistungen und Liefe
r'ungen der Gemeinde sowie anderer gemeindlicher 
Unternehmen mit eigener oder ohne eigene Rechts-
persö:p.lichkeit, ferner angemessene Aufwands- und 
Gefahrenrückstellungen. ' 

Art. 79 

Unverändert. 

Art. 80 

Unverändert. 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 81 

Unverändert. 

Art. 82 

Unverändert. 
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Art. 83 

(1) Die Gemeinde bedarf zur Aufnahme der 
Darlehen, deren Gesamtbetrag nach Art. 82 geneh
migt worden ist, der Genehmigung. Gleiclies gilt für 
den Abschluß von Rechtsgeschäften, . die der Dar
lehensaufnahme wirtschaftlicli gleichkommen. Der 
Genehmigung unterliegen aucli Bürgscliaftsverträge, 
Gewährverträge und verwandte Reclitsgescliäfte, die 
ein Einstehen für fremde Schuld oder für den Ein
tritt oder Nichteintritt bestimmter Umstände zum 
Gegenstand haben. 

(2) Genehmigungsfrei sind die ihrer Natur nach 
regelmäßig wiederkehrenden Gescliäfte der laufen
den Verwaltung. 

(3) Das Staatsmihisterium des Innern kann im 
Benehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
durcli Verordnung Darlehen und gleichgestellte 
Reclitsgescliäfte von der Genehmigung freistellen, 
wenn sie bestimmte Wertgrenzen nicht übersclireiten. 

1 

Tilgung Art. 84 

(1) Darlehen zur Befriedigung wiederkehrender 
Bedürfnisse müssen bis zur Wiederkehr des Be
dürfnisses getilgt werden. 

(2) Die Gemeinde hat für jedes Darlehen einen 
Tilgungsplan aufzustellen. 

(3) Für Darlehen, die mit dem Gesamtbetrag 
fällig werden oder für die der Tilgungsplan eine 
von den Rückzahlungsbedingungen abweicliende, 
Tilgung vorsieht, sind die Tilgungsbeträge plan
mäßig anzusammeln und bereitzuhalten (Tilgungs
rücklage). 

Kassenkredite Art. 85 

(1) Die Gemeinde darf Kredite zur reclitzeitigen 
Leistung von Ausgaben des ordentlichen Haushalts
plans (Kassenkredite) nur bis zu dem in der Haus
haltssatzung festgesetzten und von der Rechtsauf
sichtsbehörde genehmigten Höchstbetrag aufneh
men. Die Genehmigung darf nur in Ausnahme- · 
fällen für einen höheren Betrag· als für ein Sechstel 
des ha ushal tsmäfügen ordentlichen Einnahmesolls 
erteilt werden. Kassenkredite, die im Zeitpunkt 
einer neuen Genehmigung noch niclit zurückgezahlt 
sind, sind in die neue Genehmigung einzureclinen. 
Die Genehmigung zur Aufnahme weiterer Kassen
kredite erlisclit unbescliadet d'er Vorsclirift des 
Art. 92 Nr. 3 ·mit Ablauf des Reclinungsjahres. 

Beschliisse des Ausschusses 

Bestellung von 
Siruerlteiteu 

Art. 83 

Unverändert. 

Art. 83 a (neu) 

(1) Die Gemeinde darf zur Sicherung des D1 
lehengehers keine besonderen Sicherheiten bestelle 
Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen :t 
lassen, besonders wenn die Bestellung von Siehe 
heiten der Verkehrsübung entspricht. , 

(2) Die Bestellung von Grundpfandrechte~ f 
Kaufpreisreste heim Erwerb von Grundstück 
bleibt unberührt. 

Art. 84 

Unverändert. 

. Art. 85 

Unverändert. 
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(2) Kassenkredile dürfen nur aufgenommen 
werden, wenn der Bedarf nicht aus der Betriebs
mittelrücklage (Art. 62 Abs. 2) gedeckt werden 
kann. 

(3) Kassenkredite sind aus Einnahmen des 
ordentlichen Haushaltsplans innerhalb von neun 
Monaten zurückzuzahlen. Für Ausgaben des außer
ordentlichen Haushaltsplans dürfen sie nicht ver
wendet werden. 

Recltnungsjal1r 

4. A b s c h n i tt 
Gemeindehaushalt 

Art. 86 

Das Rechnungsjahr der Gemeinde stimmt mit 
dem Rechnungsjahr des Staates übereii1. 

Haushaltssntzung Art. 87 

Für jedes Rechnungsjahr hat die Gemeinde 
eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die 
Festsetzung 
1. des Haushaltsplans, 
2. der Steuersätze für die Gemeindesteuern, 
3. des Höchstbetrages der Kassenkredite, 
4. des Gesamtbetrages der Darlehen, die zur Be

streitung von Ausgaben des außerordentlichen 
Haushaltsplans bestimmt sind. 

Erlaß der 
Hn ushaltssntzung Art. 88 

Die Haushaltssatzung ist samt ihren. Anlagen 
vom Gemeinderat spätestens, einen Monat vor Be
ginn des Rechnungsjahres der Aufsichtsbehörde 
vorzulegen. 

Haushaltsplan Art. 89 

(1) Der im Rahmen der Haushaltssatzung .w 
beschließende Haushaltsplan muß. alle vorausseh
baren Einnahmen und Ausgaben des kommen!len 
H.echnungsjahres enthalten. Der Gemeinderat ist 
dafür verantwortlich, daß 
a) der Haushaltsplan die Mittel bereitstellt, die 

erforderlich sind, um die der Gemeinde nach 
Gesetz und rechtlichen Verpflichtungen obliegen
den Auf gaben zu erfüllen. 

b) der Haushaltsplan unter Berücksichtigung 
etwaiger Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen 
ist. 

(2) In Gemeinden über 3000 Einwohnern muß. 
der Haushaltsplan einen Stellennachweis über alle 
Gemeindebedie11iiteten enthalten. 

Beknuntmaclmng der 
llaushaltssatzung Art. 90 

Die in öffentlicher Sitzung beschlossene Haus
haltssatzung ist samt ihren Anlagen eine Woche 
lang nach vorheriger ortsüblicher Bekanntgabe 
dieser Frist öffentlich aufzulegen. über Einwen
dungen, die gegen die Haushaltssatzung und ihre 
Anlagen erhoben werden, beschließt der Gemeinde
rat in öffentlicl1er Sitzung. 

Beschliisse des Ausschussu 

Haushaltsplan 

,..,' 

Überschrift 
Unverändert. 

Art. 86 

U nverä1idert. 

Art. 87 

Unverändert. · 

Art. 88 

Unverändert. 

Art. 89 

(1) Der im Rahmen äer Haushaltssatzung zn 
beschließende Haushaltsplan muß alle vorausseh
baren Ei'nnahmen und Ausgaben des kommenden 
H.echnungsjahres enthalten. Der Gemeinderat ist 
dafür verantwortlich, daß 
a) der Haushaltsplan die Mittel bereitstellt, die 

erforderlich sind, um die der Gemeinde nach 
Verfassung, Gesetz und rechtlichen Verpflichtun
gen obliegenden Aufgaben zu erfüllen. 

b) der Haushaltsplan unter Berücksichtigung etwai
ger Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen ist. 

(2) Unverändert. 

Beknunlmnclrnng der 
l!nushnllssatzuug Art. 90 

Die in öffentlicher Sitzung beschlossene Huus
hi;tltssatzung ist samt ihren Anlagen eine Woche 
lang · nach vorheriger ortsüblicher Bekanntgabe 
dieser Frist öffentlich aufzuleg·en. über Einwen
dungen, die von Gemeinclebiirgern gegen die Haus
haltssatzung und ihre Anlagen erhoben werden, he
schliefü der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 
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Genclnniguug Art. 91 
1 

(1) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde für 
1. den Höchstbetrag der Kassenkredite. sofern die

ser ein Sechstel des ha11shaltsmäfligen ordent
lichen Einnahmesolls übifrsteigt, 

2. den Darlehensbetrag im außerordentlichen Haus
haltsplan. 

(2) Die Satzung ist nach erteilter Genehmigung 
öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan eine Woche 
lang öffentlich aufzulegen. 

Hnushnltslose Zeit Art. 92 

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Rech
nungsjahres noch nicht bekanntgemacht, so darf 
die- Gemeinde im Rahmen der zur Verfügung ste
henden Betriebsmittel 
1. nur die Ausgaben leisten, die bei sparsamster 

Verwaltung nötig sind, um 
a) die bestehenden Gemeindeeinrichtungen in 

geordnetem Gang zu erhalten und den gesetz
lichen Aufgaben und rechtlichen Verpflich
tungen der Gemeinde zu genügen, 

b) Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistun
gen fortzusetzen, für die durch den Haus
haltsplan eines Vorjahres bereits Beträge 
festgesetzt worden sind,· die haushaltsrecht
lich noch verausgabt werden können; 

2. die feststehenden Einnahmen und die Einnahmen 
aus den für ein Rechnungsjahr festzusetzenden 
Steuern und Abgaben nach den Sätzen des Vor
jahres forterheben, soweit gesetzlich nichts an
deres bestimmt ist; Zahlungen, die der Pflichtig·e 
hiernach geleistet hat, sind auf die nach der 
Haushaltssatzung für das neue Rechnungsjahr 
zu erhebenden Beträge anzurechnen;. 

3. im Rahmen der Festsetzung des Vorjahres noch 
nicht in Anspruch genommene Kassenkredite 
aufnehmen; 

4. im Rahmen der Ansätze des auß.erord.entlichen 
Haushaltsplaus des Vorjahres noch nicht in An
'Spruch genommene Darlehen aufnehmen. 

Nachtrngs
Haushaltssatzung Art. 93 

(1) Die Haushaltssatzung kann im Laufe des 
Rechnungsjahres nur durch eine Nachtragssatzung 
geändert werden. 

(2) Die Gemeinde ist zum Erlaß. einer Nach
tragssatzung verpflichtet, wenn sich im Laufe des 
Rechnungsjahres zeigt, dafl 

1. de1; im Haushaltsplan vorgesehene Ausgleich 
der Einnahmen und Ausgaben auch bei Aus
nützung ,jeder Sparmöglichkeit nur durch eine 
Änderung der Haushaltssatzung erreicht wer
den kann; 
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Bescldüsse de11 AnllillCllll&!iei 

Art. 91 

Unverändert. 
. . ': 

Art. 92 
· .. ,. 

Un vuändert. 

Art. 93 

Unverändert. 
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2. über- und außerplamnäfüge Ausgaben in 
erheblichem Umfange geleistet werden müs
sen und hierdurch der Haushaltsausgleich 
gefährdet wird. 

Bewirtschnftung . 
der Haushaltsmittel Art. 94 

(1) Die Haushaltssatzung bildet die Grundlage 
für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben. 

(2) Haushaltsmittel dürfen nur insoweit und 
nicht eher in Anspruch genommen werden} als es 
bei einer wirtschaftlichen und. sparsamen Verwal
tung erforderlich ist. 

(3) Vorhaben, deren Kosten aus Mitteln des 
außerordentlichen Haushaltsplans ganz oder teil
weise zu decken sind, dürfen erst in Angriff genom
men werden, wenn die dafür vorgesehenen Ein
nahmen eingegangen sind oder wenn ihr recht
zeitiger Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. 

Uberp!anmällige und außer· Art. 
95 planmällige Ausgaben 

(1) überplanmäfüge und außerplanmäßige Aus
gaben, die zum ordentlichen Haushalt gehören, 
dürfen nur bei unabweisbarem Bedarf gemacht 
werden. Sie sind vom Gemeinderat zu beschließen, 
der gleichzeitig über die Deckung dieser Ausgaben 
zu befinden hat. 

(2) überplanmäfüge und auß.erplanmäfüge Aus-,. 
gaben, die zum außerordentlichen Haushaltsplan 
gehören, sind nur nach vorheriger Änderung des 
Haushaltsplans zulässig. 

(3) Entsprechendes gilt für Maßnahmen, durch 
die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Verbind
lichkeiten der Gemeinde entstehen können. 

Haltung Art. 96 
\ 

(1) Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder 
sowie Gemeindebedienst'ete, die vorsätzlich oder 
grobfahrlässig gegen die Vorschriften dieses Ab
schnitts verstoßen, haft,yn der Gemeinde für den 
daraus entstehenden Schaden. 

(2) Die Haftung tritt nicht ein, wenn die ge
troffenen Maßnahmen zur Abwendung· einer nicht 
voraussehbaren dringenden Gefahr für die Ge
meinde erforderlich waren und dem Gemeinderat 
oder dem ersten Bürgermeister unverzüglich An
zeige erstattet worden ist. 

5. Ab s c h n i tt 
Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen 

Kassenverwalter Art. 97 

(t) Für die Führung der Kassengeschäfte ist ein 
besonderer Kassenverwalter und ein Stellvertreter 
aufzustellen. Beide dürfen Zahlungen weder selbst 
anordnen noch bei ihrer Anordnung mitwirken. 

B e s c h 1 ü s s e d e s A u s 1 c h u s s e s. 

Art. 94 

(1) Unverändert. 

(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

(4) (neu) 
Anträge, die Au!!_gahen verursachen, dürfen 

nur gestellt werden, wenn gleichzeitig Deckungs
vorschläge gemacht werden. 

Art. 95 

Unverändert. 

· Art. 96 

Unverändert. 

"" . 

Überschrift 
. Unverändert. 

Art. 97 

Unverändert. 
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(2) Die Kassen der Gemeinde sollen in einer 
Hand vereinigt werden. Ist ein hauptamtlicher 
Kassenverwalter bestellt, so mu~ dies geschehen. 
Sonderkassen der Eigenbetriebe und der rechts
fähigen Stiftungen werden hierdurch nicht berührt. 

(3) Krei&angehörige Gemeinden sollen haupt
amtliche Kassenverwalter gemeinschaftlich anstellen 
oder Kassenzweckverbände zur Besorgung der 
Kassen- und Rechnungsgeschäfte bilden. 

Jnliresreclinung, 
Inhnlt Art. 98 

(1) über die Einnahmen und Ausgaben des 
Rechnungsjahres ist innerhalb von sechs Monaten 
nach seinem Abschluß Rechnung zu legen. 

(2) Die Rechnung muß nachweisen: 
1. die für das Rechnungsjahr angefallenen Ein

nahmen und Ausgaben im Vergleich zu den 
Ansätzen des Haushaltsplans, 

2. die am Ende des Rechnungsjahres verbliebe
nen Restbeträge, 

3. den Stand des Gemeindevermögens zu Be
ginn und am Ende des Rechnungsjahres und 
die in dessen Verlauf eingetretenen Ver
änderungen. 

Prüfung Art. 99 

(1) Der erste Bürgermeister legt die Rechnung 
dem Gemeinderat vor, der sie entw.eder selbst 
prüft oder einem Ausschuß zur Prüfung überweist. 
über die Beratungen sind Niederschriften aufzu
nehmen. 

(2) In Gemeinden, in denen ein Rechnungs
prüfungsamt besteht (Art. 104), leitet der erste 
Bürgermeister zunächst diesem die Rechnung zur 
Priifong zu. Das Rechnungsprüfungsamt faßt seine 
Bemerkungen in einem Schlußbericht an den Ge
meinderat zusammen. 

Gegenstand 
der Prüfung Art. 100 

Die Rechnung und ihre Unterlagen sind ins
besondere darauf zu prüfen, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und 

rechnerisch nach den geltenden Vorschriften 
begründet und· belegt sind, 

3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach dem 
Gesetz und den sonstigen Vorschriften ver
fahren worden ist, 

4, das Vermögen richtig nachgewiesen und be
wertet ist, 

5. die Verwaltung zweckmäfüg und wirtschaft
lich geführt worden ist. 

Feststellung der Recl11rn11g, 
öffentliche Au!legung Art. 101 

(1) Nach Durchführung der Prüfung und Auf
klärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Ge
meinderat die Rechnung in öffentlicher Sitzung fest. 

31 

Beschlüs!!le des Ausschusse!! 

Art. 98 

Unverändert. 

Art. 99 

Unverändert. 

Art. 100 

Unverändert. 

Art. 101 

(1) Unverändert. 
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(2) Die festgestellte Rechnung ist mit sämtlichen 
Anlagen nach vorheriger ort.süblicher Bekanntgabe 
zwei Wochen lang öffentlich aufzulegen. über Ein
wendungen gegen die Rechnung beschließt der Ge
meinderat in öffentlicher Sitzung. 

Uberörtliche 
Prüfung Art. 102 

(1) Anschließend findet die überörtliche Rech
nungsprüfung statt. Diese und die überörtliche 
Kassenprüfung wird bei den Mitgliedern des Baye
rischen Prüfungsverbandes öffentlicher Kassen durch 
diesen Verband, bei den übrigen Gemeinden durch 
staatliche Rechnung·sprüfungsstellen durchgeführt. 

(2) Das Staatsministerium des Innerµ kann Ge
meinden und gemeindliche Zweckverbände verpflich
ten, dem Prüfungsverband öffentlicher Kassen als 
Mitglieder beizutreten. 

(3) Im übrigen wird die überörtliche Prüfung 
des gemeindlichen HaushaHs-, Kassen- und Rech
nungswesens sowie der vVirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung durch 
Verordnung des Staatsrni11isteriums des Innern im 
Benehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
geregelt. 

Anerkennung 
der Rechnung Art. 103 

(1) Auf Grund des Ergebnisses der überörtlichen 
Prüfung beschließt der Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung endgültig über die Anerkennung der Rech
nung. 

(2) Will der Gemeinderat Beanstandung·en der 
überörtlichen Prüfung nicht berücksichtigen, so hat 
er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde 
(Art. 108) herbeizuführen. 

Reclmungsprüfungsiimter, 
Recl1tsstellung Art. 104 

(1) Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern 
müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Ge·· 
meinderat unmittelbar verantwortlich. Der erste 
Bürgermeister hat das Recht, Aufträge zur· Prüfung 
der Gemeindeverwaltung zu erteilen. Die Beamten 
des Rechnungsprüfungsamtes sind jedoeh bei ihrer 
Prüfungstätigkeit an Sachweisungen des ersten 
Bürgermeisters nicht gebunden. Im übrigen bleiben 
die Befugnisse des ersten Bürgermeisters als Dienst
vorgesetzter unberührt. 

(3) Der Gemeinderat bestellt die Beamten des . 
Rechnungsprüfungsamtes und beruft sie ab. Die Ab
berufung des Leiters bedarf der Zustimmung von 
zwei Dritteln der stimmbernchtigten Gemeinderats
mitglieder. 

(4) Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
darf mit den Bürgermeistern, dem mit der Verwal
tung des Geldwesens betrauten Gemeinderats
mitglied oder Gemeindebeamten und dem Kassen
verwalter weder bis zum dritten Grade verwandt 
noch verschwägert noch aueh dureh Ehe verbunden 

, 
Beschlüsse des Ausschusses 

(2) Die festgestellte Rechnung ist mit sämtlichen 
Anlagen nach vorherig·er ortsüblicher Bekanntgabe 
zwei Wochen lang· öffentlich aufzulegen. über Ein
wendungen der Gemeindebürger g·egen die Rech
nung beschließt der Gemeinderat in· öffentlicher 
Siizung. 

Art. 102 

Unverändert. 

ArL 103 

Unverändert. 

Recl111ungsprüf1111gsämter, 
Recl1tsstellu11g Art. 104 

· (1) Kreisfreie Gemeinden un.d Gemeinden mit 
mehr als 20 000 Einwohnern müssen ein Rechnungs
prüfungsamt einrichten. 

(2) Unverändert. 

(3) Der Gemeinderat bestellt die Beamten des 
Rechnungsprüfungsamtes und beruft sie ab. Die Ab
berufung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln 
der stimmberechtigten Gemeinderatsmitglieder. 

(4) Unverändert. 
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sein. Er muR mindestens die Befähigung für den ge
hobenen Verwaltungsdienst besitzen. 

(5) Der Leiter und die sonstigen Kräfte des 
Rechnungsprüfungsamtes dürfen Zahlungen für die 
Gemeinde weder anordnen noch ausführen. 

Aufgaben Art. 105 

Das Rechnnngsprüfongsamt hat neben der Rech
nungsprüfung weitere -Aufgaben Jer örtlichen Prü
fung zu besorgen, insbesondere 

1. die laufende Übe.r;vachung der Kassen der 
Gemeinde und ihrer Unternehmen sowie die 
Kassen- und 'Vorratsprüfungen, 

2. die laufende Prüfung der Wirtschaftsführung 
der wirtschaftlichen Unternehmen, die Prü-

. fung der Betätigung der Gemeinde bei Be
teiligung an Unternehmen mit eigener Rechts
persönlichkeit und die Buch- . und Betriebs
prüfungen, die sich die Gemeinde ·bei einer 
Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens 
oder sonst vorbehalten hat. 

Vierter Teil 

Staatliche Aufsicht und Rechtsmittel 

1. Abschnitt 

Rechtsaufsicht und Fachaufsicht 

Sinn de'r staa t
licl1e11 Aufsicl1t Art. 106 

Die Aufsichtsbehörden sollen die· Gemeinden 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verständnisvoll 
beraten, fördern und schützen sowie die EntschluR
kraf t und die Selbstverantwortung der Gemeinde
organ~ stärken. 

Inltalt und Grenzen 
der Aufsicl1t Art. 107 

(1) In den Angelegenheiten _des eigenen Wir
kungskreises (Art. 7) beschränkt sich die staatliche 
Aufsicht darauf, die Erfüllung der gesetzlich 'f°est
gelegten und übernommenen öffentlich-rechtlichen 
Aufgaben und Verpflichtungen der Gemeinden und 
die Gesetzmäfügkeit ihrer Verwaltungstätigkeit zu 
über_wachen (Rechtsaufsicht), 

(2) In den Angelegenheiten des übertragenen 
Wirkungskreises (Art. 8) erstreckt sich di:e staatliche 
Aufsicht auch auf die Handhabung des gemeind
lichen Verwaltungsermessens (Fachaufsicht). Maß
nahmen der Fachaufsicht sind auf die Fälle zu be
schränken, in denen das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Ansprüche einzelner eine Weisung 
oder Entscheidung erfordern. 

Rechtsaufsichts
beltörden Art. 108 

Die Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen 
Gemeinden obliegt dem Landratsamt als staatliche 
Verwaltungsaufgabe. Die Rechtsaufsicht über die 

Beschlüsse clcs Ausschus.ses 

(5) Unverändert 

Art. 105 

U nverände;rt. 

Überschriften 

Unverändert. 

Art. 106 

Unverändert. , 

Art. 107 

(1) Unverändert. 

(2) In den Angelegenheiten des übertragenen 
Wirkungskreises (ArL8) erstreckt sich die staatliche 
Aufsicht auch auf die· Handhabung; des gemeind
lichen Verwaltungsermessens ·(Fachaufsicht): Maß
nahmen der Fachaufsicht sind auf die Fälle zu be
schränken, in denen das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Ansprüche einzelner eine Weisung 
oder Entscheidung zwingend erfordern. 

Art. 108 

Unverändert. 
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kreisfreien Gemeinden obliegt der Regierung. Diese 
ist obere Rechtsaufsichtsbehörde für die kreis
angehörigen Gemeinden . .Das Staatsministerium des 
Innern ist obere Rechtsaufsichtsbehörde für die 
kreisfreien Gemeinden. 

Informntionsred1t Art. 109 

Die Rechtsaufsichtsbehörde ist befugt, sich 
jederzeit über alle Angelegenheiten der Gemeinde 
zu unterrichten. Sie kann insbesondere Anstalten 
und Einrichtungen der Gemeinde besichtigen, die 
Geschäfts- und Kassenführung prüfen sowie Berichte 
und Akten einfordern. 

BeanstandungsreclJ.t Art. 110 

Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechtswidrige 
Beschlüsse und Verfügungen der Gemeinde bean
standen und ihre Aufhebung· oder Änderung ver
langen. Bei Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Auf
gaben oder Verpflichtungen kann die Recb.tsauf • 
sicb.tsbehörde die Gemeinde zur Durchführung der ·' 
notwendigen Maßnahmen auffordern. 

Recht der 
Ersatzvornahme Art. 111 

Kommt die Gemeinde binnen einer ihr gesetz
ten angemessenen Frist den Anordnungen der 
Rechtsaufsichtsbehörde nicht nach, so kann diese die 
notwendigen Maßnahmen an Stelle der Gemeinde 
verfügen und vollziehen. Die Kosten trägt die Ge
meinde. 

Bestellung eines 
Beauftragten Art. 112 

(1) Ist der geordnete Gang der Verwaltung 
durch Bescb.lußunfähigkeit des Gemeinderats oder 
durch seine Weigerung, gesetzmäßige Anordnungen 
der Rechtsaufsichtsbehörde auszuführen, ernstlich 
behindert, so kann die Rechtsaufsichtsbehörde den 
ersten Bürgermeister ermächtigen, bis zur Be
hebung des gesetzwidrigen Zustandes' für die Ge
meinde zu handeln. 

(2) Weigert sich der erste Bürgermeister, so 1 

kann das Staatsministerium des Innern die Rechts
aufsichtsbehörde zum Handeln für die Gemeinde 
ermächtigen. Das Staatsministerium des Innern kann 
ferner, wenn sich der gesetzwidrige Zustand anders 
nicht beheben läßt, den Gemeinderat auflösen und 
Neuwahlen anordnen. 

FadumfsiclJ.ts
behörden Art. 113 

Die Zuständigkeit zur Führung der Fach.aufsieht 
auf den einzelnen Gebieten des übertragenen Wir
kungskreises bestimmt sich nach den hiei:für gelten
den besonderen Vorschriften. 

Befugnisse der 
Fachaufskht Art. 114 

(1) Die Fachaufsichtsbehi:>rden können sich über 
Angelegenheiten de1 übertragenen Wirkungskreises 
in gleicher Weise wie die Rechtsaufsichtsbehörden 
unterrichten (Art. 109). Sie können ferner der Ge-

Beschlüsse des Ausschusses 

Info1•mationsreclJ.t Art. 109 

Die Rechtsaufsichtsbehörde ist befugt, sich 
über alle Angelegenheiten der Gemeinde zu unter
richten. Sie kann insbesondere Anstalten und Ein
richtungen der Gemeinde besichtigen, die Gescb.äfts
und Kassenführung prüfen sowie Be,richte und Akten 
einfordern. · 

Beanstnndungsrecht Art. 110 

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat rechtswidrige 
Beschlüsse und Verfügungen der Gemeinde zu be
anstanden und ihre Aufhebung oder Änderung zu 
verlangen. Bei Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher 
Aufgaben oder Verpflichtungen hat die Rechtsauf
sichtsbehörde die Genieinde zur Durchführung der 
notwendigen Maßnahmen aufzufordern. 

Recht der 
E1·satzvo1·11ahme Art.111 

Kommt die Gemeinde binnen einer ihr gesetz
ten angemessenen Frist den Anordnungen der 
Rechtsaufsichtsbehörde nl.cht nach, so hat diese die 
notwendigen Maßnahmen an Stelle der Gemeinde 
zu verfügen und zu vollziehen. Die Kosten trägt die 
Gemeinde. 

Art. 112 

(1) Unverändert. 

(2) Weigert sich der erste Bürgermeister, so 
kann das Staatsministerium des Innern die Rechts
aufsichtsbehörde zum Handeln für die Gemeinde 
ermächtigen. Die Staatsregierung kann ferner, wenn 
sich der gesetzwidrige Zustand. anders nicht beheben 
läßt, den Gemeinderat auflösen und die Neuwahl 
des ersten Bürgermeisters oder des Gemeinderats 
oder beider anordnen. · 

Art. 113 

Unverändert. 

Art. 114 

Unverändert. 
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Regierungsvorl~ge 

meinde für die Behandlung übertragener Ange
legenheiten unter Beachtung des Art. 107 Abs; 2 
Satz 2 Weisungen erteilen. Zu weitergehenden Ein
griffen in die Gemeindeverwaltung sind die Fach
aufsichtsbehörden unbeschadet der Entscheidung 
über ·Beschwerden (Art. 117 Abs. 2) nicht befugt. 

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörden sind verpflich
tet, die Fachaufsichtsbehörden bei der Durchführung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben nötigenfalls unter An
wendung der in den Art. 111 und 112 festgelegten 
Befugnisse zu untersfützen. 

Genehmigungs
behörde Art. 115 

· (1) Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Ge
nehmigungen erteilt, sowei't nichts anderes bestimmt 
ist, die Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 108). 

(2) Gemeindliche Beschlüsse sowie Geschäfte des 
biirgerlichen Rechts erlangen Rechtswirksamkeit 
erst mit der Erteilung· der nach diesem Gesetz er
forderlichen Genehmigung. 

Verwnltungs
reditssclmtz 

2. A b s c h n i t t 

Rechtsmittel 

Art. 116 

Für die Auf echtung von Verwaltungsakten der 
Gemeinde und von aufsichtlichen Verfi.i.gungen der 
Staatsbehörden sowie für Parteistreitigkeiten auf 
dem Gebiete des Gemeinderechts gelten die Vor
schriften des Gesetzes über die Verwaltungsgerichts
barkeit. 

Anfeditung gemeind· 
liclter Verwaltungsakte Art. ·117 

(1) über Beschwerden gegen Verwaltungsakte 
der Gemeinde entscheidet 

1. in Angelegenheiten des eigenen Wirkungs
kreises die Rechtsaufsichtsbeh~rde (Art. 108), 

2. in Angelegenheiten des übertragenen Wir
kungskreises die Fachaufsichi.sbehörde. 

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann den an
gefochtenen Verwaltungsakt wegen Verletzung des 
Gesetzes, die Fachaufsichtsbehörde auch wegen un
richtigen Gebrauchs des Verwaltungsermessens auf
heben oder ändern. Art. 107 Abs. 2 Satz 2 findet 
Anwendung. 

Anfechtung aufsicltt
licher Verfügungen Art. 118 

(1) über. Beschwerden kreisangehöriger G~
meinden gegen Verfügungen der Staatsbehörden 
entscheidet 
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Art. 115 

(1) Unverändert. 

(2) Unverändert. 

(3) (neu) 
Die Anträge auf Erteilung der Genehmigun· 

gen sind ohne schuldh.afte Verzögerung zu verhe
scheiden. 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 116 

Unverändert. 

Art. 117 

Unverändert. 

Art. 118 

Unverändert. 



Regierttngsvor1age 
\ 

1. in Angelegenheiten der Rechtsaufsicht die Re
gierung als obere Rechtsaufsichtsbehörde 
(Art. 108 Satz 3), 

2. in Angelegenheiten der Fachaufsicht die 
höhere Fachaufsichtsbehörde. 

(2) über den Einspruch kreisfreier Gemeinden 
gegen Verfügungen der Staatsbehörden in An
gelegenheiten der Rechtsaufsicht und der F achauf
sicht entscheidet die Behörde, die die angefochtene 
Verfügung erlassen hat. 

Fiinfter Teil 

Übergangs- und Scl1lußvorsc11riften 

Inkrafttreten der 
Gemeindeordnung Art. 119 

(1) Dieses Gesetz tritt am ........ in Kraft. 

(2) Gleichzeitig werden alle Vorschriften un
gültig, deren Gegenstän,de in diesem Gesetz ge
regelt sind. 

Insbesondere treten außer Kraft 
1. die Bayerische Gemeindeordnung vom 18. De

zember 1945 I 28. Februar 1946 (GVBL 1946 
s. 225), . 

2. die bisher noch angewendeten Teile der 
Deutschen Gemeindeordnung vom 30. Januar 
1935 (RGBl. I S. 49) mit den Durchführungs
verordnungen vom 22. März 1935 (RGBL I 
S. 393), vom 25. März .1936 (RGBL I S. 272), 
vom 30. März 1937 (RGBL I S. 428), vom 
20. August 1937 (RGBL I S. 911) und vom 
24. September 1938 (RGBL I S. 1665), 

3. die Bayerische Überleitungsverordnung zur 
Del!-tschen Gemeindeordnung vom 30. März 
1935 (GVBl. S. 179) und die Angleichungs
verordnung zur .Deutschen Gemeindeordnung 
vom 1. April 1935 (GVBL S. 180), 

4. Art. 12 des Gemeindeabgabengesetzes vom 
20. März 1938 (GVBL S. 225). 

(3) Das Geme~ndewahlgesetz vom 27. Februar 
1.948 (GVBl. S. 19) und die Gemeindewahlordnung 
vom 3. März 1.948 (GVBl. S. 29) werden unter An
passung an die Vorschriften dieses Gesetzes neu er
lassen. 

Beschlüsse cles Ans.schusses 

Inkrafttreten der 
Gemeindeordnung 

Überschrift 

Unverändert. 

Art. 119 

(1) Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 
L Januar 1952 in Kraft. 

(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

(4) (neu) 
Bei den ersten auf Grund dieses Gesetzes 

stattfindenclen ·Gemeindewahlen bestimmt sich die 
Zahl der Gemeinderatsmitglieder nach Art. 17 des' 
Gemeindew~hlgesetzcs vom 27. Februar 1948 (GVBI. 
S. 19). über die elnenamtliclie oder berufsmäßige 
Eigenscliaft des ersten Biirgerineisters beschließt der 
jetzige Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit, späte
stens zwei Monate vor der Neuwahl. Kommt die 
Zweidrittelmehrheit nicht zustande, so ist der e1·ste 
Biirgermeister ehrenamtlich tätig. 



I · 

Zuniicl1st wcitcr
gcltcndcs Rccl1t 

Regierungsvorlage 

Art. 120 

(1) Bis zum Erlaß neuer Vorschriften bleiben in 
Kraft: 

1. die Verordnung über gemeindefreie Grund
stücke vom 15. November 1938 (RGBI. I S. 1631), 

2. die Eigenbetriebsverordnung vom 21. No
vember 1938 (RGBI. I S. 1650), 

3. das Zweckverbandsgesetz vom 7. Juni 1939 
(RGBI. I S. 979), 

4. die Rücklagenverordnung VOnl 5. Mai 1936 
(RGBI. I S. 435), 

5. die Verordnung über die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans der Ge-

" meinden (GemHVO. vom 4. September 1937 
[RGBI. I S. 921]), 

6. die Verordnung über das Kassen- und Rech
nungsw;esen 'der Gemeinden (KuRVO.) vom 
2. November 1938 (RGBI. I S. 1583), 

7. die Bekanntmachung über das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden 
und Bezirke vom 9. Oktober 1933 (GVBI. 
s. 329), 

8. die Verordnung über die Anlegung von Ge
meinde- und Stiftungsgeldem vom 5. Mai 1905 
(GVBL S. 461). 

Die Anwendung dieser Vorschriften darf den Grund
sätzen dieses Ge'setzes nicht widersprechen. 

(2) Bis zur gesetzlichen Regelung haben die Ge
meinden die erforderlichen Gemeindewege und die 
erforderlichen Einrichtungen für das Bestattungs
wesen herzustellen und. zu unterhalten. 

Ausführungs- und 
üherlcitungsvorscliriftcn Art. 121 

Die Staatsregierung erläßt die zum Vollzug 
dieses Gesetzes erforderlichen Ausführungs- und 
Überleitungsvorschriften. Sie kann die Wirtschafts" 
führung der Gemeinden im Rahme;n dieses Ge
setzes durch Verordnung näher regeln, insbesondere 

1. die Verwaltung und N achweisung des Ge
meindevermögens, 

2. die Wirtschaftsführung der gemeindlichen 
Eigenbetriebe, 

3. die Ansammlung und Verwendung von Rück
lagen, 

4. die Aufstellung und Ausführung des Haus
haltsplans, 

5. das Kassen- und Rechnungswesen, 
6. die Anlegung der Gemeinde- und Stiftungs

gelder. 
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Art. 120 

(1) Unverändert von Ziff. 1 bis 8. 

. (neu) 
9. die Bekanntmachung über die Mitgliedschaft 

heim Bayer. Prüfungsverband öffentlicher 
Kassen vom 10. Mai 1942 (GVBl. S. 71). 

Die Anwendung dies~r Vorschriften darf den Grund
sätzen dieses Gesetzes nicht widersprechen. 

(2) Bis zur g·esetzlichen Neuregelung haben die 
Gemeinden nach Maßgabe der bisherigen Rechts
grundsätze die erforderlichen Gemeindewege und 
die erforderlichen Einrichtungen für das Bestattungs-· 
wesen herzustellen und zu unterhalten. 

Art. 121 

Unverändert. 




